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Begründung zur 16. Änderung des Flächennutzungsplans 2017 
der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft in Eppingen 
 
Erfordernis der Planaufstellung / Änderungsanlass 
Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und so-
weit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Dabei sind die öffentlichen und pri-
vaten Belange untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen. 

Ziel der 16. Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Eppingen – Gemmingen – Ittlingen ist dabei  

- eine kleinräumige Optimierung der räumlichen Abgrenzungen bereits im Flächennut-
zungsplan vorhandener Wohnbau- und Gewerbeflächen mit dem Ziel einer wirtschaft-
lich sinnstiftenden Umsetzung (Standorte Weststadt IV / Kernstadt Eppingen, Burg-
berg / Stadtteil Richen, Wolfer / Stadtteil Adelshofen) 

- die Entwicklung weiterer wohnbaulicher Entwicklungsoptionen zur Sicherung eines 
mittelfristig ausgerichteten Wohnbauflächenangebotes in der Kernstadt Eppingen 
(Standorte Zylinderhof IV / Kernstadt Eppingen, Odenberg / Kernstadt Eppingen)  

- und die Entwicklung weiterer wohnbaulicher Entwicklungsoptionen in den Stadtteilen 
Mühlbach und Kleingartach, in welchen bereits seit längerer Zeit kein Wohnbauflä-
chenangebote mehr generiert wurde und in denen derzeit keine Reserveflächen mehr 
für eine wohnbauliche Entwicklung vorhanden sind (Standorte Brandstatt / Stadtteil 
Kleingartach, Willensberg / Stadtteil Mühlbach)  

 
 
Räumlicher Teilgeltungsbereiche 
Die 16. Änderung umfasst die folgenden sieben Teilgeltungsbereiche mit folgender Lage und 
Flurstücken: 
 

- Standort Wolfer / Stadtteil Adelshofen: 
Lage am südöstlichen Siedlungsrand des Stadtteils Adelshofen andockend an die Be-
standswohnbebauung entlang der Wolferstraße. Der Teilgeltungsbereich umfasst 
ganz oder teilweise die Flurstücke 5403, 5404. 5438, 5465, 5466, 5483, 6637 und 
eine Gesamtfläche von ca. 0,6ha 
 

- Standort Burgberg / Stadtteil Richen:  
Lage am südöstlichen Siedlungsrand des Stadtteils Richen jenseits der L 592 und an-
dockend an die im Flächennutzungsplan bereits enthaltene wohnbauliche Entwick-
lungsfläche Burgberg. Der Teilgeltungsbereich umfasst ganz oder teilweise die Flur-
stücke 10039, 10082, 10200 und eine Gesamtfläche von ca. 0,6 ha 
 

  



Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen   
16. Änderung des Flächennutzungsplans 2017– Begründung Stand Vorentwurf 

 3 

- Standort Zylinderhof IV / Kernstadt Eppingen:  
Lage am nordwestlichen Siedlungsrand der Kernstadt Eppingen zwischen Hilsbach 
und Adelshofer Straße räumlich andockend an die Bestandswohnbebauung an der 
Veilchenstraße / Tulpenstraße und die in Aufsiedlung befindliche Wohnbebauung im 
Gebiet Zylinderhof III jenseits der Adelshofer Straße. Der Teilgeltungsbereich umfasst 
ganz oder teilweise die Flurstücke 31937, 31938, 31939, 31940, 31941, 31942, 
31943, 31944, 31945, 31946, 31947, 31948, 31949, 31954, 31955, 31956, 31957, 
31958, 31959, und eine Gesamtfläche von ca. 4,3 ha 
 

- Standort Odenberg / Kernstadt Eppingen:  
Lage am südwestlichen Siedlungsrand der Kernstadt Eppingen räumlich andockend 
an die Bestandswohnbebauung an der Leonhard-Engelhardt-Straße im Norden und 
der Odenbergstraße im Westen und an das Kinderhaus am Südring im Nordosten 
des Teilgeltungsbereichs. Der Teilgeltungsbereich umfasst ganz oder teilweise die 
Flurstücke 28511, 28689, 28690, 28690/1, 28691, 28691/1, 28691/2, 30702 und eine 
Gesamtfläche von ca. 1,9 ha 
 

- Standort Willensberg / Stadtteil Mühlbach  
Lage in einer Ausbuchtung des nördlichen Siedlungsrandes des Stadtteils Mühlbach, 
östlich andockend an die Brettachstraße (K2149) jenseits derer ein Wohngebiet liegt, 
südlich angrenzend an landwirtschaftliche Grundstücke, die an ein Mischgebiet gren-
zen, westlich an landwirtschaftliche Flächen angrenzend, die jenseits des Himmel-
reichbachs an ein Gewerbegebiet grenzen. Der Teilgeltungsbereich umfasst ganz 
oder teilweise die Flurstücke 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 
5326, 5327, 5329 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5368, 5414 und eine 
Gesamtfläche von 3,0 ha 
 

- Standort Brandstatt / Stadtteil Kleingartach  
Lage am südlichen Siedlungsrand räumlich andockend an die Straßen In der Brand-
statt und Im Eichbühl sowie andockend an die Standorte des städtischen Kindergar-
tens und der Grundschule Kleingartach an der Heuchelbergstraße. Der Teilgeltungs-
bereich umfasst ganz oder teilweise die Flurstücke 3519, 3582, 3583, 3591, 3592, 
3599, 3600, 3601, 3607, 3608, 3609 und eine Gesamtfläche von ca. 1,2 ha  

 
- Standort Weststadt IV: 

Lage am westlichen Siedlungsrand der Kernstadt Eppingen südöstlich des Knoten-
punktes der B 293 mit der L 1110 (Westtangente) und räumlich andockend Bestands-
gewerbeflächen des Gebiets Weststadt im Bereich der Brettener Straße und der 
Lohmühlstraße. Der Teilgeltungsbereich umfasst ganz oder teilweise die Flurstücke 
31525, 31526, 31527/1 und 31527/2. Im Hinblick auf die Gesamtfläche liegt die neu 
auszuweisende Gesamtfläche bei ca. 0,6 ha, wobei gleichzeitig südlich der vorhande-
nen Leitungstrasse jedoch auch ca. 0,2ha an bereits geplanter gewerblicher Bauflä-
che entfallen und als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen werden. 
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Abbildung 1: Teilgeltungsbereich Standort Wolfer / Stadtteil Adelshofen 
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Abbildung 2: Teilgeltungsbereich Standort Burgberg / Stadtteil Richen 
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Abbildung 3: Teilgeltungsbereich Standort Zylinderhof IV / Kernstadt Eppingen 
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Abbildung 4: Teilgeltungsbereich Standort Odenberg / Kernstadt Eppingen 
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Abbildung 5: Teilgeltungsbereich Standort Willensberg / Stadtteil Mühlbach  
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Abbildung 6: Teilgeltungsbereich Standort Brandstatt / Stadtteil Kleingartach 
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Abbildung 7: Teilgeltungsbereich Standort Weststadt IV / Kernstadt Eppingen 
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Inhaltliche Darlegung der Ausweisungsabsicht 
Entwicklungskonzeption und Alternativenprüfung 
 
Im Hinblick auf die einzelnen Standorte und Teilgeltungsbereiche der vorliegenden  
16. Änderung des Flächennutzungsplans ist bezogen auf die planerische Intention und den 
Aspekt der Alternativenprüfung zu den einzelnen Standorten festzuhalten: 
 
 
Standort Wolfer / Stadtteil Adelshofen:  
 
Die bereits im Flächennutzungsplan enthaltene geplante Wohnbaufläche Wolfer soll für den 
Stadtteil Adelshofen eine wohnbauliche Entwicklung am Südostrand der Siedlungsstruktur 
von Adelshofen eröffnen und dockt an die vorhandenen Wohnbauflächen entlang der Straße 
Wolfer an.  
Bei der im Zuge der 16. Änderung des Flächennutzungsplans geplanten Änderung handelt 
es sich um eine kleinräumige Erweiterung der Abgrenzung der bereits im Flächennutzungs-
plan enthaltenen geplanten Wohnbaufläche. In diesem Rahmen sollen am östlichen Rand 
der geplanten Wohnbaufläche weitere Flächen aufgenommen werden, um eine wirtschaftlich 
effiziente Erschließung zu gewährleisten. Die Erweiterung resultiert dabei aus einer städte-
baulichen Planung für die Entwicklung der Wohnbaufläche. 
Eine Alternativenprüfung ist an diesen Standort nicht erforderlich, da es sich lediglich um 
eine kleinräumige Optimierung der bereits ausgewiesenen gewerblichen Baufläche Wolfer 
handelt und diese der wirtschaftlichen Umsetzung dieser Wohnbaufläche dient. 
 
 
Standort Burgberg / Stadtteil Richen: 
  
Die bereits im Flächennutzungsplan enthaltene geplante Wohnbaufläche Burgberg soll für 
den Stadtteil Richen eine wohnbauliche Entwicklung am Südostrand der Siedlungsstruktur 
von Richen eröffnen. Bei der im Zuge der 16. Änderung des Flächennutzungsplans geplan-
ten Änderung handelt es sich um eine Erweiterung der Abgrenzung der bereits im Flächen-
nutzungsplan enthaltenen geplanten Wohnbaufläche. In diesem Rahmen sollen am östlichen 
Rand der geplanten Wohnbaufläche weitere Flächen aufgenommen werden, um eine wirt-
schaftlich effiziente Erschließung zu gewährleisten. Die Erweiterung resultiert dabei aus ei-
ner städtebaulichen Planung für die Entwicklung der Wohnbaufläche. Für die Gebietsent-
wicklung wurde basierend auf der städtebaulichen Planung zudem bereits eine Bebauungs-
planung eingeleitet.  
 
Eine Alternativenprüfung ist an diesen Standort nicht erforderlich, da es sich lediglich um 
eine kleinräumige Optimierung der bereits ausgewiesenen gewerblichen Baufläche Burgberg 
handelt und diese der wirtschaftlichen Umsetzung dieser Wohnbaufläche dient. 
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Standort Zylinderhof IV / Kernstadt Eppingen:  
 
Die Gebietsentwicklung Zylinderhof IV steht in einem engen städtebaulichen Kontext zu der 
aktuell in Aufsiedlung befindlichen Wohnbaufläche Zylinderhof III jenseits der Adelshofer 
Straße. Ziel ist eine städtebauliche Weiterentwicklung der dortigen Flächen mit einem Fokus 
auf den Geschoßwohnungsbau und verdichtete Individualwohnungsbauformen und damit die 
Entwicklung eines weitergehenden Wohnungsangebotes im Norden der Eppinger Kernstadt 
im Sinne der Aufgabe zur Wohnraumversorgung der Stadt Eppingen als Kleinzentrum.  
 
Die nun in der 16. Änderung des Flächennutzungsplans vorgesehene weitergehende städte-
bauliche Entwicklung im Gebiet Zylinderhof IV zwischen Hilsbach und Adelshofer Straße war 
dabei bereits Teil der städtebaulichen Gesamtüberlegungen im Kontext einer übergreifenden 
siedlungsstrukturellen Entwicklung im Bereich des Zylinderhofs. In diesem Zuge ist auch die 
Erschließung für das Gebiet Zylinderhof IV bereits über den in Bau befindlichen Kreisverkehr 
an der Adelshofer Straße vorbereitet. Vor dem Hintergrund des vorhandenen übergreifenden 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes und der Vorprägung über die Gebietsentwicklung 
Zylinderhof III erübrigt sich auch für den Standort Zylinderhof IV eine Alternativenprüfung. 
 
 
Standort Odenberg / Kernstadt Eppingen:  
 
Die Gebietsentwicklung Odenberg verfolgt analog zur Gebietsentwicklung Zylinderhof IV 
ebenfalls das städtebauliche Ziel einer weitergehenden Schaffung von Wohnraum im Kon-
text der Kernstadt von Eppingen und damit eine Stärkung der Funktion als Kleinzentrum. 
Im Hinblick auf mögliche alternative Entwicklungsstandorte im Eppinger Süden bildet der 
Standort Odenberg letztlich die beste aus dem Bestand erschließbare und nicht mit Schutz-
gebietskulissen oder Streuobstbeständen belegte Entwicklungsoption, da sie direkt vom 
Südring aus erschließbar ist und zudem in unmittelbarer Nähe zum Kinderhaus und den 
Schul- und Gemeinbedarfseinrichtungen am Berliner Ring liegt. 
 
 
Standort Brandstatt / Stadtteil Kleingartach 
 
Im Stadtteil Kleingartach soll über die Gebietsentwicklung Brandstatt ein kleinteiliges Wohn-
raumangebot entwickelt werden. Im Zuge der Gebietsentwicklung Brandstatt werden dabei 
zwei Teilflächen für eine ergänzende wohnbauliche Entwicklung vorgesehen: Zum einen 
eine Aktivierung und städtebauliche Entwicklung einer brachliegenden Fläche oberhalb des 
Kindergartens und der Grundschule Kleingartach, zum anderen eine städtebauliche Arron-
dierung unter Ausnutzung der vorhandenen Erschließungsstiche in Verlängerung der Stra-
ßen In der Brandstatt und Im Eichbühl.  
Vor dem Hintergrund der vorhandenen Absicht der Nutzung brach liegender Flächen und 
vorhandener Erschließungsanlagen stellt diese Gebietsentwicklung letztlich eine städtebau-
lich sinnstiftende und vor allem flächensparende Entwicklungsoption dar, welche deutliche 
Vorteile gegenüber eine klassischen Außenentwicklung mit sich bringt. Vor diesem Hinter-
grund kann auch hier auf eine Alternativenprüfung verzichtet werden.  
 
 
Standort Willensberg / Stadtteil Mühlbach 
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Seit der wohnbaulichen Entwicklung im Bereich Leonbronner Hohl im Jahr 2007 hat bereits 
seit mehreren Jahren keine wohnbauliche Entwicklung zur Deckung des endogenen Bedarfs 
des Stadtteil Mühlbachs mehr stattgefunden. Auch die jüngere Gebietsentwicklung im Be-
reich Wolfsberg / Obenaus stellte hier nur eine überaus kleinräumige Entwicklung dar.  
Vor diesem Hintergrund soll für den Stadtteil Mühlbach über die Gebietsentwicklung Willens-
berg ein Potenzial zur weiteren wohnbaulichen Entwicklung im Stadtteil Mühlbach generiert 
werden. 
 
Die Frage nach einer weiteren standörtlichen wohnbaulichen Entwicklungsoption für den 
Stadtteil Mühlbach steht dabei schon seit mehreren Jahren im Raum und wurde im Jahr 
2019 über eine stadtteilbezogene Alternativenprüfung geprüft. Im direkten Vergleich wurden 
hierbei die Standorte „Hinterer Binsbach“, „Beim Bild“ und „Willensberg“ (allesamt am Nor-
drand der Siedlungsstruktur des Stadtteils Mühlbach gelegen) untersucht und gegeneinander 
abgewogen.  
 
Die Fläche „Beim Bild“ schied im Zuge der Alternativenprüfung aufgrund hoher regionalpla-
nerischer Restriktionen (Vorranggebiet für Landwirtschaft) aus. Die Fläche „Hinterer Bins-
bach“ wäre mit einem deutlich größeren Eingriff in das Landschaftsbild und einer spornarti-
gen Entwicklung in den Außenbereich verbunden. Im Vergleich stellte sich die Fläche „Wil-
lensberg“ dabei als die Fläche heraus, die am besten für eine weitere wohnbauliche Entwick-
lung im Stadtteil Mühlbach geeignet ist. 
 
 
Abbildung 8: Auszug aus Alternativenprüfung zur wohnbaulichen Entwicklung im Stadtteil Mühlbach  
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Standort Weststadt IV / Kernstadt Eppingen:  
 
Im Zuge der bereits im Flächennutzungsplan enthaltenen gewerblichen Baufläche West- 
stadt IV sollen durch eine Verlängerung der Sticherschließung der Lohmühlstraße weitere 
gewerbliche Bauflächen am Rand des Gewerbestandortes Weststadt entwickelt werden.  
Die gewerbliche Baufläche Weststadt IV dient dabei der Entwicklung von gewerblichen Bau-
flächen im Kontext der Kernstadt Eppingen, welche gegenüber dem Gewebestandort Tiefen-
tal kleinteiliger strukturiert und auf Betriebsentwicklungen von kleineren Unternehmen und 
Handwerksbetrieben ausgerichtet sind. Der Nordteil der gewerblichen Baufläche Weststadt 
IV steht zudem im räumlichen Kontext zum Kreuzungspunkt der Westtangente der Stadt  
Eppingen mit dem Verlauf der B 293. 
Bei der im Zuge der 16. Änderung des Flächennutzungsplans geplanten Änderung der ge-
werblichen Baufläche Weststadt IV handelt es sich um eine kleinräumige Veränderung der 
Abgrenzung der bereits im Flächennutzungsplan enthaltenen geplanten gewerblichen Bau-
fläche. In diesem Rahmen sollen die südlich der Ölleitungstrasse liegenden Teilflächen aus 
der geplanten gewerblichen Baufläche herausgenommen und gleichzeitig die Grenze der ge-
planten gewerblichen Baufläche leicht nach Westen herausgeschoben werden. Hintergrund 
ist dabei bei der Rücknahme im Süden die Vermeidung von Konfliktwirkungen mit der  
Ölpipeline und bei der Hinzunahme von Flächenanteilen nach Westen eine wirtschaftlich  
effiziente Gebietserschließung im Kontext der erforderlichen Verlängerung der Lohmühl-
straße (Herausschieben des vorhandenen Wendehammers nach Westen). 
 
Eine Alternativenprüfung ist an diesen Standort nicht erforderlich, da es sich lediglich um 
eine kleinräumige Optimierung der bereits ausgewiesenen gewerblichen Baufläche West-
stadt IV handelt. 
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Abbildung 9: Darstellung der Bestandssituation und der geplanten Ausweisung  
am Standort Wolfer / Stadtteil Adelshofen 
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Abbildung 10: Darstellung der Bestandssituation und der geplanten Ausweisung  
am Standort Burgberg / Stadtteil Richen 
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Abbildung 11: Darstellung der Bestandssituation und der geplanten Ausweisung  
am Standort Zylinderhof IV / Kernstadt Eppingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen   
16. Änderung des Flächennutzungsplans 2017– Begründung Stand Vorentwurf 

 18 

Abbildung 12: Darstellung der Bestandssituation und der geplanten Ausweisung  
am Standort Odenberg / Kernstadt Eppingen 
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Abbildung 13: Darstellung der Bestandssituation und der geplanten Ausweisung  

am Standort Willensberg / Stadtteil Mühlbach  
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Abbildung 14: Darstellung der Bestandssituation und der geplanten Ausweisung  

am Standort Brandstatt / Stadtteil Kleingartach 
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Abbildung 15: Darstellung der Bestandssituation und der geplanten Ausweisung  
am Standort Weststadt IV / Kernstadt Eppingen 
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Bedarfsnachweis 
 
Im Hinblick auf die Prüfung des Bedarfs im Aspekt der wohnbaulichen Entwicklung wird auf 
der Ebene des Vorbereitenden Bauleitplanung eine Bedarfsprüfung erforderlich. Da der  
Regionalplan Heilbronn-Franken hierzu auf raumordnerischer Ebene keine Aussagen bzw. 
auch kein Bedarfsermittlungsmodell definiert, wird auf die landesweit ausgerichtete Plausibili-
tätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
nach §§ 6 und 10 Abs. 2 BauGB vom 15. Februar 2017 zurückgegriffen. 
 
Vor dem Hintergrund, dass im Zuge der 16. Änderung des Flächennutzungsplans die wohn-
bauliche Entwicklung solitär im Zuge einer punktuellen Änderung für die Stadt Eppingen neu 
definiert und in diesem Zuge keine Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der 
Verwaltungsgemeinschaft Eppingen-Gemmingen-Ittlingen erfolgen soll, wird der Planungs-
zeitraum des Wohnbauflächenbedarfsnachweises zunächst auf 10 Jahre angesetzt statt  
wie bei Gesamtfortschreibungen üblich von 15 Jahre. 
 
Aufgrund der aktuell letztmalig beim Statistischen Landesamt zum Jahresende verfügbaren 
amtlichen Bevölkerungszahlen vom 31.12.2021 wird daher als Zielhorizont für die wohnbauli-
che Entwicklung und damit auch als Zieljahr für die Änderung des Flächennutzungsplans das 
Jahr 2031 angesetzt. 
 
 
Strukturdaten für die Stadt Eppingen 
 
Einwohnerzahl  
 
(Daten StaLa BaWü Stand 12.01.2024): 
Amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2021:  22.001 EW 
Belegungsdichte (EW/WE) am 31.12.2021:  2,2 EW/WE 
 
 
Raumkategorie  
 
Gemäß LEP 2002 ist die Stadt Eppingen dem ländlichen Raum im engeren Sinne zugehörig 
 
 
Lage an Entwicklungsachsen nach LEP und Regionalplan 
 
Die Stadt Eppingen liegt auf der Landesentwicklungsachse (Bretten) - Eppingen - Schwai-
gern - Leingarten - Heilbronn - Weinsberg - Obersulm - Bretzfeld - Öhringen – Neuenstein / 
Waldenburg / Kupferzell - Untermünkheim - Schwäbisch Hall - Ilshofen - Crailsheim - 
(Feuchtwangen). 
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Regionalplanerische Festlegungen  
 
Im Regionalplan ist die Stadt Eppingen als Unterzentrum festgelegt und wird als Mittelzent-
rum vorgeschlagen. Die Begründung für den Vorschlag zur Ausweisung als Mittelzentrum 
wird in Plansatz 2.3.2 wie folgt begründet: 
 
„Der zentrale Gemeindeteil der Stadt Eppingen hat die normale Ausstattung eines Mittelzent-
rums, dem lediglich die auf Heilbronn und Neckarsulm konzentrierten Berufsschulen fehlen. 
Über den Verwaltungsraum hinaus umfasst der sozio-ökonomische Verflechtungsraum des 
Zentrums Eppingen einige Gemeinden im Landkreis Karlsruhe; die Kreisreform hat hier die 
bestehenden Verflechtungen nicht ausreichend berücksichtigt. Aus den räumlichen Abstän-
den zu benachbarten Mittelzentren und auch zum Oberzentrum Heilbronn ist deutlich die 
Notwendigkeit zur Errichtung eines Mittelzentrums im Kraichgau erkennbar.“ 
 
Die Stadt Eppingen ist nach Plansatz 2.4.1 als Gemeinde mit verstärkter Siedlungstätigkeit 
(Siedlungsbereich) ausgewiesen. 
 
Hinsichtlich der Mindestdichten stellt der Regionalplan nach Plansatz 2.4.0 Abs. 5 (Z) für Un-
terzentren eine Mindest-Bruttowohndichte von 45 EW/ha und für Mittelzentren von 60 EW/ha 
dar. In der Bedarfsberechnung wird für die Kernstadt vor dem städtebaulichen Ziel einer flä-
chensparenden Siedlungsentwicklung der Dichtewert von 60 EW/ha angesetzt, in den eher 
ländlich geprägten Stadtteilen der Dichtewert von 45 EW/ha. 
 
 
ÖPNV- Anbindung 
 
Die Stadt Eppingen verfügt über eine schienengebundene ÖPNV-Anbindung in Richtung 
Heilbronn und Karlsruhe (Haltepunkte in der Kernstadt Eppingen) sowie über die Rhein-
Neckar-S-Bahn in Richtung Sinsheim / Heidelberg (Haltepunkte in der Kernstadt Eppingen 
sowie dem Stadtteil Richen). 
 
 
Erwartete Einwohnerzahl nach der jeweils aktuellen Prognose des Statistischen Lan-
desamtes für das Zieljahr des Planungszeitraums 
 
Das Statistische Landesamt geht in seiner regionalisierten Bevölkerungsprognose mit Wan-
derungen für das Jahr 2031 von einer erwarteten Einwohnerzahl von 22.771 Einwohnern 
und damit von einem Zuwachs von + 770 Einwohnern bzw. ca. + 3,5% der Bestandsbevölke-
rung von 22.001 EW (2021) aus (Prognosebasis 2020, Bevölkerungsprognose mit Wande-
rung, Statistisches Landesamt 2023). 
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Im Vergleich zur vorliegenden Bevölkerungsprognose mit Wanderungen lag die reale Bevöl-
kerungsentwicklung der Stadt Eppingen auf Grundlage des beim Statistischen Landesamt 
verfügbaren Standes zum 31.12.2021 mit 22.001 Einwohnern leicht unter dem für das Jahr 
2021 prognostizierten Wert von 22.107 Einwohnen. 
 
 
Ermittelter Bedarf aus Belegungsdichterückgang und Bedarf aus der prognostizierten 
Bevölkerungsentwicklung bis 2031 
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Vorhandene Flächenreserven in Baulücken 
Im Baulückenkataster der Stadt Eppingen sind mit Stand März 2023 folgende Baulückenre-
serven in vorhandenen Bebauungsplänen und Flächen nach §34 BauGB vorhanden: 
 

 
Bei einer vor dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten Jahre abzusehenden und vor dem 
Hintergrund des eher gedämpften Wohnungsmarktes abzusehenden Aktivierungsrate von 
30% ergibt sich damit ein Flächenreserve über Baulücken von 5,30 ha. 
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Vorhandene Flächenreserven über ausgewiesene Flächenpotenziale im rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan zum Zeitpunkt der Planaufstellung 
 
Derzeit existieren im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Ep-
pingen-Gemmingen-Ittlingen innerhalb der Stadt Eppingen noch folgende nicht entwickelte 
Flächenreserven: 
Kernstadt Eppingen Wohnbaufläche Lerchenberg  6,0 ha 
Stadtteil Adelshofen Wohnbaufläche Wolfer   2,3 ha 
Stadtteil Elsenz Wohnbaufläche Wolfsgasse II  0,15 ha 
Stadtteil Kleingartach Mischbaufläche Güglinger Straße  0,07 ha (Anteil 50% aus M) 
Stadtteil Richen Wohnbaufläche Burgberg   1,99 ha 
 
Desweiteren über die vollzogene, rechtsgültige  
13. Änderung des Flächennutzungsplans: 
Kernstadt Eppingen Wohnbaufläche Zylinderhof III  2,8 ha 
Summe     13,31 ha 
 
 
Sich ergebender Gesamtbedarf bis zum Jahr 2031: 
 
Gesamtbedarf bis 2031     27,8 ha 
abzgl. Flächenreserven in Baulücken    - 5,30 ha 
abzgl. Flächenreserven in rechtsgültigen FNP    - 13,31 ha 
 
ergibt Gesamtbedarf bis 2031    9,19 ha 
 
 
Vorgesehene Neuausweisung von Wohnbauflächen 
 
Erweiterung der bestehenden Ausweisungsfläche 
Wolfer (Stadtteil Adelshofen)     0,6 ha 
Erweiterung der bestehenden Ausweisungsfläche 
Burgberg (Stadtteil Richen)     0,6 ha 
Neuausweisung Zylinderhof IV (Kernstadt Eppingen)  4,3 ha 
Neuausweisung Odenberg (Kernstadt Eppingen)   1,9 ha 
Neuausweisung Willensberg (Stadtteil Mühlbach)   3,0 ha 
Neuausweisung Brandstatt (Stadtteil Kleingartach)   1,2 ha 
 
Summe       11,6 ha 
 
Die zur Ausweisung vorgesehen Gesamtfläche von 11,6 ha übersteigt demnach den 
prognostizierten Bedarf von 9,19 ha um 2,41 ha.  
Die Überschreitung des Bedarfs ist nach Ansicht der Stadt Eppingen dem weiterhin dringen-
den Wohnbaubedarf geschuldet. Dieser wird sich durch den gegenwärtig durch das Zinsni-
veau und die rasant steigenden inflationsbedingten Baukosten bedingten faktischen Stopp in 
der Erstellung von Wohneinheiten in den nächsten Jahren noch deutlich verschärfen und er-
fordert aus Sicht der Stadt Eppingen eine weitsichtige Bereitstellung von Wohnbauflächen, 
welche über die Flächennutzungsplanung vorausschauend vorbereitet werden müssen. 
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Die Mehrausweisung spiegelt zudem auch die faktisch mittelzentrale Funktion der Stadt Ep-
pingen wider, welche in die Berechnung der benötigten Wohneinheiten bereits in einer in der 
Kernstadt erhöhten Dichtewert berücksichtigt wurde. 
 
 
Gewerbliche Entwicklung im Kontext des Flächentauschs am Standort Weststadt IV:  
 
Durch die im Zuge der 16. Änderung des Flächennutzungsplans beabsichtigte gleichzeitige 
Herausnahme der Flächenanteile südlich der Leitungstrasse ergibt sich letztlich nur eine 
Mehrausweisung von 0,4 ha gegenüber der heute bereits im Flächennutzungsplan enthalten 
gewerblichen Baufläche Weststadt IV. Die Mehrausweisung ist dabei vorrangig der Tatsache 
geschuldet, dass durch das erforderliche Herausziehen der Wendesituation eine wirtschaft-
lich effiziente Form der Gebietserschließung gefunden werden soll, um die Erschließungs-
kosten im Sinne der gewerblichen Entwicklung auf einem möglichst günstigen Niveau zu hal-
ten. Letztendlich entstehen quantitativ durch die Mehrausweisung nur zwei gewerbliche Bau-
plätze in einer kleinteiligen Körnung, welche im Gewerbegebiet Tiefental aufgrund der dorti-
gen Grundstückstiefen beidseits der Dieffenbacher Straße faktisch gar nicht umsetzbar wäre 
und einer gewerblichen Bestandsentwicklung von Handwerksbetrieben und kleinteiligeren 
Betrieben aus der Kernstadt Eppingen vorbehalten werden soll. Vor dem Hintergrund der ge-
ringen Quantität der Mehrausweisung wird auf einen konkreten Bedarfsnachweis verzichtet. 
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Abzusehende Umweltauswirkungen ausgehend von der  
16. Änderung des Flächennutzungsplans 
 
Die für die Flächennutzungsplanänderung relevanten Umweltauswirkungen sind den beilie-
genden Gebietsteckbriefen zu entnehmen: 
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Standort Wolfer / Stadtteil Adelshofen 
 

 0 Grundinformationen 

Stadt / Stadtteil  Stadt Eppingen / Stadtteil Adelshofen 

Flächengröße ca. 0,6 ha 

Vorhandene Realnutzung  Landwirtschaftliche Nutzung (ackerbaulich genutzte Fläche) 

Angestrebte bauliche Ent-
wicklung /  

Erweiterung der bereits im FNP enthaltenen geplanten Wohnbauflä-
che Wolfer nach Osten 

Bisherige Widmung FNP Flächen für Landwirtschaft 

Beabsichtigte Nutzungsart Geplante Wohnbaufläche  

Lage in Luftbild 

 

Lage in Bestands FNP  
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1 Zielvorgaben und Restriktionen 

1.1 Zielvorgaben 

Regionalplan  
Heilbronn-Franken 

  Keine Konflikte mit regionalplanerischen Zielen 

1.2 Natur-, Landschafts-, Gewässer- und Denkmalschutz 

Ausweisungen nach dem 
Naturschutzgesetz (NSG / 
LSG / ND / bes. gesch. 
Biotope)  

Keine Ausweisungen  

Natura 2000 – Gebiete 

(FFH-/Vogelschutz-
gebiete) 

Keine Ausweisungen 

Landesweiter 
Biotopverbund 

Keine Kernflächen / Kernräume / Suchräume des landesweiten 
Biotopverbunds betroffen. 

Geschützte  
Streuobstbestände 

Vorhandene Einzelgehölze, im Kontext mit der bestehenden 
Ausweisungsfläche Prüfbedarf hinsichtlich des Gesamtstatus eines 
geschützten Streuobstbestandes 

Ausweisungen nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz 
(WSG/ HQS/ HWR/ ÜSG) 

Lage im Wasserschutzgebiet Eppingen BBR Kleinallmend, Brun-
nenbruch und Bräunling, Zone IIIB 

Gewässer / 
Hochwasserschutz  
HQ100 / HQextrem 

Keine Gewässer vorhanden 

Ausweisungen nach dem 
Landeswaldgesetz 
(LWaldG) 

Keine Waldbestände vorhanden 

Ausweisungen nach dem 
Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 

Keine Eintragung in ADABweb-Kartierungsdienst 

1.3 Weitere Restriktionen 

Altlasten Keine Altlastenstandorte bekannt 

Immissionsschutz- 
rechtliche Aspekte 

Im Süden in der Muldenlage des Appistals in rund 300m 
angrenzende landwirtschaftliche Hofstelle 
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2   Städtebau 

2.1 Grundinformationen 

Siedlungsstrukturelle Prä-
gung der Nachbarschaft / 
der Untersuchungsfläche 

Nördlich angrenzend ein- und zweigeschossige Individualwohnbe-
bauung 

Topografische Lage Nur geringe Hangneigung nach Süden 

Nah-/Fernwirkung Deutlich nach Süden in Richtung der Muldenlage des Wassergra-
bens Appistal abfallendes Relief: Stark exponierter und weithin sicht-
barer Standort analog zum angrenzenden Wohngebiet 

Lage zu Gemeinbedarfs-
einrichtungen, Auswirkun-
gen der Gebietsentwick-
lung auf die vorhandene 
soziale Infrastruktur 

Kindergarten, Grundschule, Dorfgemeinschaftshaus und ein Spiel-
platz in fußläufiger Entfernung erreichbar. Ortskern mit Bäckerei 
leicht abgesetzt gelegen. Deutlicher topografischer Versprung. 

 

Lage zu Nahversorgungs-
einrichtungen (tägl. Bedarf) 

In der Ortsmitte in ca. 500 m Entfernung Bäckereiangebot, die 
nächsten (auch großflächigen) Nahversorgungsmöglichkeiten in der 
Eppinger Kernstadt in ca. 6 km Entfernung. 

2.2 Verkehrserschließung 

Erschließungsoptionen der 
Untersuchungsfläche MIV 

Anbindung an die Ortslage über die Wolferstraße, weiterführend 
über die Ortslage an die L550 in Richtung Eppingen und K 2055 in 
Richtung Richen 

 

Anbindung an den ÖPNV In etwa 600 m Entfernung Bushaltestelle Friedhof des HNV, jedoch 
nur eingeschränktes ÖPNV-Angebot im Hinblick auf Taktzeiten und 
Tagesgang. 

 

Anbindung an Fuß- und 
Radwegenetz 

Unproblematische Erreichbarkeit von Betreuungs- und Bildungs-ein-
richtungen wie auch des Ortskerns über das Ortswegenetz, Anbin-
dung über das Feldwegenetz in den angrenzenden Landschaftsraum 

 

2.3 Ver- und Entsorgung, Energieeffizienz 

Kanalnetz, Ver- und  
Entsorgung 

Regenwasser in Nesselbach, Schmutzwasser in Bestandskanalisa-
tion Unterdorfstraße/ Wolferstraße  

 

Außenwasser Aufgrund der topografischen Lage absehbar keine Problemlagen mit 
Außengebietswasser 

 

Ausrichtung der Untersu-
chungsfläche /  
Energieeffizienz 

Südorientierung mit Option einer Ausnutzung solarer Energie  
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3 Umwelt 

3.1 Bestandsaufnahme  

Nutzungs-/ Biotoptypen ackerbauliche Nutzung und Grünland, Einzelgehölz, angrenzend 
Grabeland- und Gartenstrukturen und Gehölzstrukturen. 

Einschätzung Habitatpo-
tenzial für europarechtlich 
geschützte Arten 

Zusammen mit der bereits im FNP enthaltenen geplanten Wohn-
baufläche teilweise kleinteiliges Nutzungsmosaik mit vorhandener 
artenschutzrechtlicher Wertigkeit mit grundlegendem Prüfbedarf 

Geologie Im östlichen Bereich Schluff, schwach feinsandig, meist kalkreich, 
porös, ungeschichtet, gelblich; oberflächennah z. T. entkalkt, ver-
lehmt und braun (Lösslehm, mit Übergängen zu Fließerde); im west-
lichen Teil Schluff, teils feinsandig, tonig, kalkfrei, gelbbraun, durch 
Verwitterung aus Löss entstanden; meist durch kryogene Umlage-
rungsvorgänge überprägt und mit Material des Liegenden vermengt 
(Übergänge zu Frostbodenbildungen) 

Boden Im Westen Parabraunerde und Pelosol-Parabraunerde aus lössrei-
chen Fließerden, in der Gebietsmitte Parabraunerde aus würmzeitli-
chem Löss; im Osten Pararendzina und Parabraunerde-Pararend-
zina aus Löss 

Landwirtschaftliche 
Bedeutung 
Flurbilanz 2022  
und Flächenbilanz 

Flurbilanz 2022: Gesamte Fläche Vorrangflur (hier jedoch zu be-
rücksichtigen, der gesamte offene Kraichgaubereich der Stadt Ep-
pingen ist als Vorrangflur dargestellt!). 

Flächenbilanz: Vorrangfläche I 

Grundwasser Lage in der hydrogeologischen Einheit von Gipskeuper und Unter-
keuper 

Oberflächengewässer Keine Oberflächengewässer innerhalb oder angrenzend an den 
Standort vorhanden 

Hochwasserschutz Keine Oberflächengewässer innerhalb oder angrenzend an den 
Standort vorhanden 
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Klima / Luft / Klimafolgen-
anpassung 

Räumlich den weitläufig strukturierten landwirtschaftlichen Flächen 
zuzuordnendes Offenlandbiotop mit Bedeutung zur Kaltluftentste-
hung, jedoch im Hinblick auf Topografie und Abfluss nur untergeord-
neter Bedeutung für die Bestandssiedlungsflächen des Stadtteils 
Adelshofen. 

Aussagen aus der Klimaanalyse des RV Heilbronn-Franken (De-
tailanalyse für die Stadt Eppingen, Büro iMA, Freiburg, 2023): 
Adelshofen wird ausschließlich von Norden her entlang des Hils-
bachs mit Kaltluft belüftet. Im Plangebiet liegt keine nennenswerte 
bodennahe Kaltluftströmung im Plangebiet vor. Die Flächen sind da-
her von geringer Relevanz für bestehende Wohngebiete. Um die 
thermische Belastung im Plangebiet gering zu halten, ist auf eine 
klimaangepasste Bebauung zu achten. Dichte Bebauung und eine 
übermäßige Aufheizung von Flächen sollte vermieden werden. 
Dichte Bebauung und dadurch hohe thermische Empfindlichkeit 
kann zu einer hohen thermischen Belastung führen. Eine Gestal-
tung des Plangebietes, vergleichbar mit dem nördlichen Teil Adelsh-
ofens (Bereich Rosenstraße / Narzissenstraße), ist aus lokalklimati-
scher Sicht unbedenklich. 

Landschaft / 
Erholungsfunktion 

Innerhalb des Standortes existieren keine für die siedlungsnahe Er-
holungsnutzung bedeutsamen Einrichtungen, die Wegeverbindung 
aus der Sticherschließung von der Wolferstraße dient auch dem Zu-
gang zum Landschaftsraum aus den angrenzenden Siedlungslagen 

Kultur- und Sachgüter Keine Kultur- und Sachgüter vorhanden. 

 

3.2 Eingriffs-/ Konfliktschwerpunkte (Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes) 

Biotoptypenkomplexe / Bi-
otopstrukturen / Biotopver-
bund 

Eine Entwicklung am Standort Wolfer erweitert die bisherige 
geplante Wohnbaufläche nach Osten und umfasst im Hinblick 
auf das Schutzgut Arten und Biotope nur ein geringes Konflikt-
potenzial. Die vorhandenen Gehölze, hier insbesondere das 
prägende und raumbildende Einzelgehölz sollte gehalten wer-
den. 

 

Artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial 

Das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial ergibt sich aus der 
Kleinteiligkeit der vorhandenen Nutzungsstrukturen zusam-
men mit der angrenzenden geplanten Wohnbaufläche und ist 
verbunden mit einem entsprechenden Prüfbedarf als bewältig-
bar anzusehen.   

 

Boden Eingriff in hochwertige Bodenstrukturen  
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Landwirtschaft Eingriff in für die Landwirtschaft Wert gebende Wirtschaftsflä-
chen mit hohen Bodenbonitäten und Inanspruchnahme von 
Teilflächen der großen nach Süden ausgerichteten Schläge 

 

Oberflächengewässer / 
Hochwasserschutz / 
Grundwasser 

Kein Eingriff in das Oberflächengewässer und Flächen mit 
Hochwassergefahren 

Prüferfordernis im Hinblick auf Sicherung der Grundwasser-
neubildung. 

 

Klima / Luft / Klimafolgen-
anpassung 

Eingriff in eher kleinteilig strukturiertes Offenlandbiotop mit ge-
ringer Eingriffsintensität im Hinblick auf die Betroffenheit von 
angrenzenden Siedlungslagen 

 

Mensch / Gesundheit /  
Erholungsfunktion 

Keine Eingriffe in wesentliche funktionale Strukturen der sied-
lungsnahen Erholungsnutzung 

 

Landschaft / Landschafts- 
und Siedlungsbild 

Vorhandene Vorprägung durch Bestandswohnbebauung auf 
der Kuppenlage, jedoch weiterhin erhebliche Eingriffswirkung 
durch die zukünftig noch weiter herausrückende Bebauung an 
dem stark einsehbaren Standort. Erforderlichkeit einer guten 
und dreidimensional wirksamen grünordnerischen Randein-
bindung nach Süden 

 

Kultur- und Sachgüter Keine Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern zu erkennen. 

 

 

 

4   Gesamtbeurteilung der Umwelterheblichkeit, Beurteilung aus städtebaulicher Sicht un-
ter Einbeziehung der Freiraumaspekte / städtebauliche und grünordnerische Empfeh-
lung für die verbindliche Bauleitplanung 

 

 

Die Gebietsausweisung erweitert die bislang im Flächennutzungsplan enthaltene geplante 
Wohnbaufläche nach Osten und sichert eine in der Summe wirtschaftliche Erschließung.  

Das Konfliktpotenzial aus Umweltsicht wird in der Gesamtbeurteilung als durchschnittlich bis 
hoch eingestuft. 

Die stark exponierte Lage und weitläufige Einsehbarkeit erfordert im städtebaulichen Maßstab 
eine kleinteilige Wohnbebauung und insbesondere eine kräftige, raumbildende Randeingrünung 
nach Süden gegenüber dem angrenzenden Landschaftsraum. 
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Standort Burgberg / Stadtteil Richen  
 

 0 Grundinformationen 

Stadt / Stadtteil  Stadt Eppingen / Stadtteil Richen 

Flächengröße ca. 0,6 ha 

Vorhandene Realnutzung  Landwirtschaftliche Nutzung, ackerbaulich genutzte Fläche 

Angestrebte bauliche Ent-
wicklung /  

Erweiterung der bereits im FNP enthaltenen geplanten Wohnbauflä-
che Burgberg nach Osten 

Bisherige Widmung FNP Flächen für Landwirtschaft / Suchraum für Kompensationsmaßnah-
men entlang des in N-S-Richtung verlaufenden Feldweges 

Beabsichtigte Nutzungsart Geplante Wohnbaufläche  

Lage in Luftbild 

 

Lage in Bestands FNP  
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1 Zielvorgaben und Restriktionen 

1.1 Zielvorgaben 

Regionalplan  

Heilbronn-Franken 

Keine Darstellung von regionalplanerischen Zielen 

1.2 Natur-, Landschafts-, Gewässer- und Denkmalschutz 

Ausweisungen nach dem 
Naturschutzgesetz (NSG / 
LSG / ND / bes. gesch. 
Biotope)  

Am nördlichen Rand innerhalb des Gebiets erstreckt sich entlang 
der L 592 das Biotop „Feldhecke an der Gemminger Straße“  

 

Natura 2000 – Gebiete 
(FFH-/Vogelschutz-
gebiete) 

Keine Ausweisungen 

Landesweiter 
Biotopverbund 

Keine Kernflächen / Kernräume / Suchräume des landesweiten 
Biotopverbunds betroffen. 

Geschützte  
Streuobstbestände 

Keine Streuobstbestände vorhanden  

Ausweisungen nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz 
(WSG/ HQS/ HWR/ ÜSG) 

Lage im Wasserschutzgebiet Zweckverband WVG  

Oberes Elsenztal in Zone III und IIIA 

Gewässer / 
Hochwasserschutz  
HQ100 / HQextrem 

Keine Oberflächengewässer vorhanden 

Ausweisungen nach dem 
Landeswaldgesetz 
(LWaldG) 

Keine Waldbestände vorhanden 

Ausweisungen nach dem 
Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 

Abstimmung mit Landesamt für Denkmalpflege bereits vollzogen 

1.3 Weitere Restriktionen 

Altlasten Keine Altlastenstandorte bekannt. 

Immissionsschutz- 
rechtliche Aspekte 

Mögliche Schallimmissionen von Gemminger Straße (L592) und von 
Kindergarten, Schule und Sport-/Veranstaltungshalle und 
Holzbaubetrieb; ggf. Geruchsimmissionen durch angrenzende 
Landwirtschaftliche Betriebe 
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2   Städtebau 

2.1 Grundinformationen 

Siedlungsstrukturelle Prä-
gung der Nachbarschaft / 
der Untersuchungsfläche 

Strukturell und nutzungsbezogen stark heterogene Bestandssied-
lungsstruktur westlich angrenzend mit Kindergarten, Burgbergschule 
und Burgberghalle, einem zweigeschossigen Wohngebäude sowie 
gewerblichen Bestandsstrukturen, Handelseinrichtungen und Lager-
hallen mit weit sichtbarem Silogebäude. Nördlich der L 592 eine jün-
gere Wohnquartiersentwicklung. 

Topografische Lage Deutlich nach Osten ansteigendes Relief mit leichter Einmuldung 

Nah-/Fernwirkung Aufgrund der ansteigenden Hanglage und der Ausgeräumtheit deut-
lich exponierte Lage gegenüber der Elsenzaue. Im Norden im Be-
reich der Kurvenlage an der L 592 Charakter einer Ortseingangssitu-
ation 

Lage zu Gemeinbedarfs-
einrichtungen, Auswirkun-
gen der Gebietsentwick-
lung auf die vorhandene 
soziale Infrastruktur 

Kindergarten, Grundschulstandort und Burgberghalle jeweils an der 
Stebbacher Straße in fußläufiger Entfernung 

Lage zu Nahversorgungs-
einrichtungen (tägl. Be-
darf) 

Ortskern von Richen mit Bäckereiangebot in leicht abgesetzte Lage 
mit topgrafischem Versprung. Weitergehende (auch großflächige) 
Nahversorgungsangebote in der Kernstadt Eppingen in rund 5km 
Entfernung 

2.2 Verkehrserschließung 

Erschließungsoptionen der 
Untersuchungsfläche MIV 

Option der Erschließung von der Stebbacher Straße aus im Kontext 
der bereits im Flächennutzungsplan enthaltenen Wohnbaufläche 
Burgberg. Option der Erschließung auch von der L 592 (Gemminger 
Straße), hier jedoch topografisch stark abfallende Situation in Kur-
venlage, Prüfbedarf mit Straßenbaulastträger. 

 

Anbindung an den ÖPNV Anschluss an den schienengebunden ÖPNV (Rhein-Neckar-S-Bahn) 
S5 / RE65 in Richtung Eppingen und Heidelberg und den Busver-
kehr in Richtung Ittlingen / Sinsheim am Bahnhof Richen in noch fuß-
läufiger Entfernung von rund 500m durch die Elsenzaue.  

 

Anbindung an Fuß- und 
Radwegenetz 

Gute Möglichkeit der Anbindung an Fußwegnetz in Richtung Orts-
kern und Elsenzaue, eher problematische Anbindung an die Wohn-
bauflächen jenseits der L 592 
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2.3 Ver- und Entsorgung, Energieeffizienz 

Kanalnetz, Ver- und  
Entsorgung 

Regenwasser in Schmalbach, Schmutzwasser in Bestandskanalisa-
tion Stebbacher Straße/ Gemminger Straße  

 

Außenwasser Vorsehen von Maßnahmen gegenüber von Osten von der Hang- und 
Kuppenlage aus den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen 
einströmendes Außenwasser 

 

Ausrichtung der Untersu-
chungsfläche / Energieeffi-
zienz 

 

Aufgrund der Gebietsstruktur mögliche Ausrichtung von Dachflächen 
nach Süden und Westen zur Nutzung solarer Energie 

 

 

3 Umwelt 

3.1 Bestandsaufnahme  

Nutzungs-/ Biotoptypen Intensive ackerbauliche Nutzung auf großen Schlägen, im Norden 
entlang der Ortseinfahrt der L 592 vorhandene geschütztes Feldge-
hölze 

Einschätzung Habitatpo-
tenzial für europarechtlich 
geschützte Arten 

Mögliches Vorkommen von Offenlandvogelarten aufgrund der 
Größe der landwirtschaftlichen Schläge (Kulissenwirkung durch Ge-
hölze im Norden), Prüfbedarf 

Geologie Im gesamten Gebiet Schluff, schwach feinsandig, meist kalkreich, 
porös, ungeschichtet, gelblich; oberflächennah z. T. entkalkt, ver-
lehmt und braun (Lösslehm, mit Übergängen zu Fließerde) 

Boden Pararendzina und Parabraunerde-Pararendzina aus Löss 

Landwirtschaftliche Be-
deutung 
Flurbilanz 2022  
und Flächenbilanz 

Flurbilanz 2022: Gesamte Fläche Vorrangflur (hier jedoch zu be-
rücksichtigen, der gesamte offene Kraichgaubereich der Stadt Ep-
pingen ist als Vorrangflur dargestellt!). 

Flächenbilanz: Vorrangfläche II 

Grundwasser Lage in der hydrogeologischen Einheit von Gipskeuper und Unter-
keuper 

Oberflächengewässer Keine Oberflächengewässer innerhalb oder angrenzend an den 
Standort vorhanden 

Hochwasserschutz Keine Oberflächengewässer innerhalb oder angrenzend an den 
Standort vorhanden 
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Klima / Luft / Klimafolgen-
anpassung 

Räumlich den weitläufig strukturierten landwirtschaftlichen Flächen 
zuzuordnendes Offenlandklimatop mit Bedeutung zur Kaltluftentste-
hung und zum Kaltluftabfluss der oberhalb liegenden, zusammehän-
genden landwirtschaftlichen Fläche. 
Laut Aussagen aus den Karten der Klimaanalyse des RV Heilbronn-
Franken (Detailanalyse für die Stadt Eppingen, Büro iMA, Freiburg, 
2023) besteht eine geringe Relevanz des Gebietes für die Durchlüf-
tung des Siedlungsgebietes. 

Landschaft / 
Erholungsfunktion 

Innerhalb des Standortes existieren keine für die siedlungsnahe Er-
holungsnutzung bedeutsamen Einrichtungen, die Wegeverbindung 
aus der Sticherschließung der Straße Burgberg dient auch dem Zu-
gang zum Landschaftsraum aus den angrenzenden Siedlungslagen, 
Sicherstellung einer guten Vernetzungswirkungen in Richtung 
Schule / Kindergarten / Elsenzaue 

Kultur- und Sachgüter Keine Kultur- und Sachgüter vorhanden. 

 

3.2 Eingriffs-/ Konfliktschwerpunkte (Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes) 

Biotoptypenkomplexe / Bio-
topstrukturen / Biotopver-
bund 

Eine Entwicklung am Standort Burgberg erweitert die bishe-
rige geplante Wohnbaufläche nach Osten und umfasst im Hin-
blick auf das Schutzgut Arten und Biotope vor dem Hinter-
grund der intensiven ackerbaulichen Nutzung nur ein geringes 
Konfliktpotenzial. Lediglich die südlich der L 592 vorhandenen 
Gehölzbestände bilden ein Wert gebendes Potenzial (hier ins-
besondere im Bereich der bereits im FNP enthaltenen geplan-
ten Wohnbaufläche), in welche nach Möglichkeit nicht einge-
griffen werden sollte. Kein Eingriff in Kernflächen / Kernräume 
/ Suchräume des landesweiten Biotopverbunds 

 

Artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial 

Das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial ergibt sich aus der 
offenen ackerbaulichen Struktur und einer geringen umgeben-
den Kulissenbildung mit entsprechendem Potenzial für Offen-
landbrüter und ist verbunden mit einem entsprechenden Prüf-
bedarf als bewältigbar anzusehen  

 

Boden Eingriff in hochwertige Bodenstrukturen  

Landwirtschaft Eingriff in für die Landwirtschaft Wert gebende Wirtschaftsflä-
chen auf großen Schlägen mit hohen Bodenbonitäten 
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Oberflächengewässer / 
Hochwasserschutz / 
Grundwasser 

Kein Eingriff in das Oberflächengewässer und Flächen mit 
Hochwassergefahren 

Prüferfordernis im Hinblick auf Sicherung der Grundwasser-
neubildung 

Erforderliche Maßnahmen zum Schutz vor Außengebietswas-
ser 

 

Klima / Luft / Klimafolgen-
anpassung 

Eingriff in ein Offenlandklimatop, Bedeutung einer guten 
Durchgrünung und möglichst auch auf den Abfluss ausgerich-
teten Gebäudestellung und Siedlungsstruktur 

 

Mensch / Gesundheit /  
Erholungsfunktion 

Keine Eingriffe in wesentliche funktionale Strukturen der sied-
lungsnahen Erholungsnutzung, Nähe zur Gemeinbedarfsein-
richtungen mit Erforderlichkeit einer guten fußläufigen Anbin-
dung. 

Erforderlicher Prüfbedarf im Hinblick auf Schallimmissionen 
von Gemminger Straße (L592) und von Kindergarten, Schule 
und Sport-/Veranstaltungshalle und gewerblichen / landwirt-
schaftlichen Betrieben im Umfeld; ggf. auch im Hinblick auf 
Geruchsimmissionen durch angrenzende landwirtschaftliche 
Betriebe  

 

Landschaft / Landschafts- 
und Siedlungsbild 

Weiteres Herausschieben des Siedlungsrandes nach Osten 
über die bereits im Flächennutzungsplan enthaltene Fläche 
Burgberg hinaus in die ansteigende Hanglage hinein mit Ein-
griffswirkungen in das Schutzgut Landschaftsbild. Erforderli-
che Ausbildung einer guten, raumbildend wirkenden grünord-
nerischen Randausbildung nach Osten und nach Süden 

 

Kultur- und Sachgüter Keine Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern zu erkennen. 
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4   Gesamtbeurteilung der Umwelterheblichkeit, Beurteilung aus städtebaulicher Sicht un-
ter Einbeziehung der Freiraumaspekte / städtebauliche und grünordnerische Empfeh-
lung für die verbindliche Bauleitplanung 

 

Die Gebietsausweisung erweitert die bislang im Flächennutzungsplan enthaltene geplante 
Wohnbaufläche nach Osten und sichert eine in der Summe wirtschaftliche Erschließung der 
Gesamtfläche.  

Das Konfliktpotenzial aus Umweltsicht wird in der Gesamtbeurteilung als durchschnittlich bis 
hoch eingestuft, die wesentlichen Eingriffswirkungen liegen im Aspekt der Inanspruchnahme 
hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen / Böden, einem weiteren Herausschieben des Sied-
lungsrandes nach Osten in die ansteigende Hanglage. 

Dementsprechend besteht die grünordnerische Empfehlung im Halten der Gehölzbestände an 
der Landesstraße L 592 und zum Aufbau einer raumbildenden grünordnerischen Einbindung 
nach Osten und Süden gegenüber den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. 

Aufgrund der zentralen Lage zu den Infrastruktureinrichtungen, aber auch vor dem Hintergrund 
des Anschlusses des Stadtteils Richen an den schienengebundenen ÖPNV ist aus städtebauli-
cher Sicht Wert auf eine in der Summe eher kompakte Struktur und Dichte zu legen und eine 
gute fußläufige Anbindung in Richtung Grundschule / Kindergarten und weiter in Richtung 
Elsenzaue / S-Bahnhaltepunkt sicherzustellen.  

Prüfbedarfe bestehen im Hinblick auf den Immissionsschutz (Lage zur L 592, angrenzende Inf-
rastrukturen und gewerbliche Betriebe, Landwirtschaft) und den Umgang mit Außengebietswas-
ser aus der angrenzenden großflächigen Hanglage. 
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Zylinderhof IV 
 

 0 Grundinformationen 

Stadt / Stadtteil  Stadt Eppingen / Kernstadt Eppingen  

Flächengröße ca. 4,3 ha 

Vorhandene Realnutzung  Landwirtschaftliche Nutzung / ackerbauliche Nutzung 

Angestrebte bauliche Ent-
wicklung /  

Wohnbauliche Entwicklung im Bereich zwischen Hilsbach und 
Adelshofer Straße  

Bisherige Widmung FNP Flächen für Landwirtschaft, Schutzgebiet für Grund- und Quellwas-
sergewinnung, Suchraum für Ausgleichsmaßnahmen entlang des 
Hilsbachs, Hauptwasserleitung unterirdisch 

Beabsichtigte Nutzungsart Geplante Wohnbaufläche 

Lage in Luftbild 

 

 

Lage in Bestands FNP  
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1 Zielvorgaben und Restriktionen 

1.1 Zielvorgaben 

Regionalplan  
Heilbronn-Franken 

Keine Konflikte mit regionalplanerischen Zielen 

1.2 Natur-, Landschafts-, Gewässer- und Denkmalschutz 

Ausweisungen nach dem 
Naturschutzgesetz (NSG / 
LSG / ND / bes. gesch. 
Biotope)  

Keine Flächen ausgewiesen. 

An die nordöstliche Gebietsgrenze schließt entlang des 
Hilsbachverlaufs das geschützte Biotop Auwaldstreifen am 
'Grenzgraben' II.  

Natura 2000 – Gebiete 
(FFH-/Vogelschutz-
gebiete) 

Keine Flächen ausgewiesen 

Landesweiter 
Biotopverbund 

Keine Kernflächen / Kernräume / Suchräume des landesweiten 
Biotopverbunds betroffen. 

Geschützte  
Streuobstbestände 

Keine entsprechenden Bestände vorhanden 

Ausweisungen nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz 
(WSG/ HQS/ HWR/ ÜSG) 

Lage in Wasserschutzgebiet Eppingen (BBR Kleinallmend, Brun-
nenbruch und Bräunling) Zone III und IIIA 

Gewässer / 
Hochwasserschutz  
HQ100 / HQextrem 

HQextrem an einem schmalen Streifen entlang des Hilsbachs 

 

Ausweisungen nach dem 
Landeswaldgesetz 
(LWaldG) 

Keine Waldbestände vorhanden 

Ausweisungen nach dem 
Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 

Keine Eintragung in ADABweb-Kartierungsdienst 

1.3 Weitere Restriktionen 

Altlasten Keine Altlastenstandorte bekannt 

Immissionsschutz- 
rechtliche Aspekte 

Das Gebiet liegt im Bereich von Schallimmissionen der Adelshofer 
Straße sowie der Bundesstraße 293. 

Im Norden in 370-400m angrenzender landwirtschaftlicher Betrieb 
(Aspekt Geruchsimmissionsschutz) 

Lage der Freizeitanlage der Kolping-Familie jenseits des Hilsbachs 
mit emittierenden Freizeiteinrichtungen. 
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2   Städtebau 

2.1 Grundinformationen 

Siedlungsstrukturelle Prä-
gung der Nachbarschaft / 
der Untersuchungsfläche 

Südöstlich angrenzend zwischen Veilchenstraße und Tulpenstraße 
verdichtete Individualwohnbebauung mit Einzel- und Doppelhäusern 
sowie Hausgruppen. Jenseits des Hilsbachs entlang der Emil-
Thoma-Straße ebenfalls verdichteter kleinteiliger Individualwoh-
nungsbau sowie das Areal der Kolping Familie. Jenseits der Adels-
hofer Straße entlang der Richard-Wagner-Straße großvolumigerer 
Geschoßwohnungsbau mit Seniorenheim sowie das in Aufsiedlung 
befindliche Wohngebiet Zylinderhof III mit Schwerpunkt auf Ge-
schosswohnungsbau mit bis zu vier Vollgeschossen.  

Topografische Lage Lage in der Aue des Hilsbachs unterhalb der auf einer leichten 
Dammlage verlaufenden Adelshofer Straße. 

Nah-/Fernwirkung Durch die Lage in der Talaue hat das Gebiet keine maßgebliche 
Fernwirkung. In der Nahwirkung definiert das Gebiet jedoch gemein-
sam mit dem Gebiet Zylinderhof III den nördlichen Stadteingang Ep-
pingens. 

Lage zu Gemeinbedarfs-
einrichtungen, Auswirkun-
gen der Gebietsentwick-
lung auf die vorhandene 
soziale Infrastruktur 

Kindergarten, Spiel- und Bolzplatz in fußläufiger Entfernung.  

Die Innenstadt mit Grundschule, Rathaus, Ärzten, Musik- und Volks-
hochschule, in rund 1 km Entfernung. Weiterführende Bildungsange-
bote im Bereich des Berliner Rings liegen deutlich abgesetzt im Ep-
pinger Süden. 

Lage zu Nahversorgungs-
einrichtungen (tägl. Be-
darf) 

Großflächige Nahversorgungsangebote liegen am südwestlichen 
Rand der Innenstadt in rund 1,5km Entfernung.  

2.2 Verkehrserschließung 

Erschließungsoptionen der 
Untersuchungsfläche MIV 

Unmittelbare Anbindung über den in Bau befindlichen Kreisverkehr 
an die Adelshofer Straße als leistungsfähige Hauptverkehrsachse in 
Richtung der Eppinger Innenstadt. Ebenfalls über die Adelshofer 
Straße unmittelbare Lage zum Knotenpunkt mit der B 293 und damit 
direkter Anschluss an das regionale Verkehrsnetz. 

 

Anbindung an den ÖPNV Gute fußläufige Erreichbarkeit der Bushaltestelle an der Adelshofer 
Straße. 

 

Anbindung an Fuß- und 
Radwegenetz 

Guter Anschluss an das innerstädtische Radwegenetz wie auch an 
das teilregionale Radwegenetz entlang des Hilsbachs. 

 

 

  



Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen   
16. Änderung des Flächennutzungsplans 2017– Begründung Stand Vorentwurf 

 45 

2.3 Ver- und Entsorgung, Energieeffizienz 

Kanalnetz, Ver- und  
Entsorgung 

Retentionsmöglichkeiten sowie die Abschlüsse an das Kanalnetz 
wurden bereits in den Planungen zum Gebiet Zylinderhof III mitkon-
zipiert.Regenwasser in Hilsbach, Schmutzwasser in Bestandskanali-
sation Tulpenstraße/ Veilchenstraße  

 

Außenwasser Aufgrund der Lage in der Hilsbachaue und der Lage der Adelshofer 
Straße absehbar keine gravierenden Probleme mit Außengebiets-
wasser. 

 

Ausrichtung der Untersu-
chungsfläche / Energieeffi-
zienz 

Möglichkeit der optimierten Stellung von Gebäuden zur bestmögli-
chen Nutzung erneuerbarer Energien. 

 

 

 

3 Umwelt 

3.1 Bestandsaufnahme  

Nutzungs-/ Biotoptypen Ackerbauliche Nutzung ohne strukturierende Elemente im Kontext 
der weiter nach Nordwesten angrenzenden Flächen entlang des 
Verlaufs des Hilsbachs. Im Nordosten angrenzend (außerhalb des 
Standortes) ein Auwaldstreifen entlang des linearen Verlaufs des 
Hilsbaches.  

Einschätzung Habitatpo-
tenzial für europarechtlich 
geschützte Arten 

Offene ackerbaulich genutzte Flächen mit Potenzial für Offenland-
brüter jedoch mit Kulissenwirkung ausgehend von der randlichen 
Bebauung und den im Randbereich vorhandenen Gehölzstrukturen. 
Gehölzbestand entlang des Hilsbachs mit Potenzial als Leitlinie für 
Fledermäuse, Prüfbedarf. Im Randbereich andockend an den 
Standort begradigter, jedoch nicht verbauter Abschnitt des Hils-
bachs sowie die mit teils älteren Gehölzen bestandene Freifläche 
des Freizeitgrundstückes der Kolping-Familie mit Prüfbedarf als 
Kontaktlebensraum. 

Geologie Entlang des Hilsbachs Schluffton, sandig, humos, lokal anmoorig,  

z. T. schwach kalkhaltig, braun bis braungrau; angrenzend Schluff, 
wechselnd tonig bis sandig, mehr oder weniger humos, z. T. 
schwach kalkhaltig, graubraun bis gelbbraun (Material umgelagerter 
Kulturböden), lokal mit grusigen/kiesigen Einschaltungen;  

westlich 2 Bereiche von Schluff, schwach feinsandig, meist kalk-
reich, porös, ungeschichtet, gelblich; oberflächennah z. T. entkalkt, 
verlehmt und braun (Lösslehm, mit Übergängen zu Fließerde). 
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Boden Entlang des Hilsbachs Auengley und Brauner Auenboden-Auengley 
aus Auenlehm; angrenzend tiefes kalkreiches Kolluvium aus holozä-
nen Abschwemmmassen; westlich Bereich von Parabraunerde aus 
würmzeitlichem Löss und Bereich von 

Pararendzina und Parabraunerde-Pararendzina aus Löss 

Landwirtschaftliche 
Bedeutung 
Flurbilanz 2022  
und Flächenbilanz 

Flurbilanz 2022: Gesamte Fläche Vorrangflur (hier jedoch zu be-
rücksichtigen, der gesamte offene Kraichgaubereich der Stadt Ep-
pingen ist als Vorrangflur dargestellt!). Keine Bewertung auf Ebene 
der Flächenbilanz auf Webserver LEL. 

Grundwasser Lage in der hydrogeologischen Einheit der jungquartären Flusskiese 
und Sande. Keine konkreten Informationen zu Grundwasserständen 
vorliegend, jedoch unmittelbare Lage in Aue des Hilsbachs. 

Oberflächengewässer Standort grenzt randlich an den Hilsbach als Gewässer II. Ordnung 
mit wasserwirtschaftlicher Bedeutung, Gewässerstrukturklasse V 
(stark verändert) 

Hochwasserschutz Da Extremhochwasser und auch 100-jähriges Hochwasser bis in die 
tiefergelegenen Bereiche des Gebiets reichen kann, sind ggf. Maß-
nahmen erforderlich. 

Klima / Luft / Klimafolgen-
anpassung 

Offenlandbiotop mit Bedeutung zur Kaltluftentstehung und zum Kalt-
luftabfluss, Lage in Hilsbachaue als klimatische Leitbahn mit Bedeu-
tung auch für die angrenzenden Bestandssiedlungsflächen der 
Kernstadt Eppingen. 

Aussagen aus der Klimaanalyse des RV Heilbronn-Franken (De-
tailanalyse für die Stadt Eppingen, Büro iMA, Freiburg, 2023): 
Entlang des Hilsbach fließt die Kaltluft in das Stadtgebiet und belüf-
tet große Teile des nördlichen Eppingen. Das Plangebiet und die 
nördlich gelegenen Flächen dienen als belüftungsrelevante Luftleit-
bahn. Bodennah strömt die Kaltluft über das Plangebiet in die Sied-
lungsränder ein, im Überdachniveau erreicht die Strömung weite 
Teile des nördlichen Stadtgebietes.  
Um die Versorgung der Stadt mit Kaltluft sicherzustellen, sollte die 
Luftleitbahn erhalten bleiben. Der Bereich des Hilsbachs sollte da-
her von Bebauung freigehalten werden. Je höher und dichter die 
Bebauung ist, desto größer ist der Staueffekt auf die Kaltluftströ-
mung. Die Bebauung sollte daher möglichst locker gestaltet sein mit 
überwiegend niedriger Bauhöhe.  
Versiegelte Flächen belasten thermisch die sie überströmenden 
Kaltluftabflüsse. Da die Kaltluft im Plangebiet im weiteren Verlauf 
große Teile der Stadt belüftet, ist auf eine möglichst geringe thermi-
sche Belastung im Plangebiet zu achten. 
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Landschaft / 
Erholungsfunktion 

Für die siedlungsnahe Erholungsnutzung nur untergeordnete Wege-
beziehungen innerhalb des Standortes; die Hauptwegebeziehung 
nach Norden in Richtung verläuft in Verlängerung der Emil-Thoma-
Straße sowie zukünftig nach Umsetzung der Erschließungsmaß-
nahme entlang der Adelshofer Straße. 

Kultur- und Sachgüter Keine Kultur- und Sachgüter erkennbar. 

3.2 Eingriffs-/ Konfliktschwerpunkte (Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes) 

Biotoptypenkomplexe / Bi-
otopstrukturen / Biotopver-
bund 

Eine Entwicklung am Standort Zylinderhof IV greift in den wei-
testgehend intensiv landwirtschaftlich genutzten und wenig 
strukturierten Auenbereich des Hilsbachs ein. Die randlichen, 
Bach begleitenden Strukturen werden erhalten und können 
weiter gestärkt werden. 

Keine Eingriffe in Bereiche des landesweiten Biotopverbunds, 
Chance zur Aufwertung der linearen Verbundwirkung entlang 
des Hilsbaches. 

Artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial 

Das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial ergibt sich aus 
den vorhandenen offenen und landwirtschaftlich genutzten 
Flächen und Randbereichen zum Gehölzbestand entlang des 
Hilsbachs und der Adelshofer Straße und ist verbunden mit ei-
nem entsprechenden Prüfbedarf als bewältigbar anzusehen.  
Vorhandene Kulissenwirkung durch die angrenzende Bebau-
ung und die Gehölzstrukturen entlang des Hilsbaches. Arten-
schutzrechtliches Prüferfordernis, jedoch keine hochwertigen 
Strukturen 

Boden Eingriff in hochwertigen Auenbereich mit hochwertigen Boden-
strukturen 

Landwirtschaft Intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen mit hochwertigen 
Bonitäten, angrenzende landwirtschaftliche Hofstelle, Prüfbe-
darf im Hinblick auf heranrückende Wohnbebauung 
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Oberflächengewässer / 
Hochwasserschutz / 
Grundwasser 

Kein Eingriff in das Oberflächengewässer des Hilsbaches, 
Chance zur Aufwertung der randlich begleitenden Strukturen 
und zur Aufwertung des Gewässers selbst. 

Lage des Plangebiets im direkten Auebereich, Prüferfordernis 
im Hinblick auf Sicherung der Grundwasserneubildung. 

Trotz der Lage in der Hilsbachaue keine grundsätzlichen 
Probleme mit HQ100 und HQextrem.  

Erforderliche Berücksichtigung des kleinteiligen HQextrem ent-
lang des Hilsbaches im Zuge der Entwässerungsplanung 

Klima / Luft / Klimafolgen-
anpassung 

Lage im Auebereich des Hilsbachs mit Bedeutung zur Kaltluf-
tentstehung und zum Kaltluftabfluss, Lage in Hilsbachaue als 
klimatische Leitbahn mit Bedeutung auch für die angrenzen-
den Bestandssiedlungsflächen der Kernstadt Eppingen. Dem-
entsprechend abzusehende Eingriffswirkungen und Erforder-
nis der Minimierung bspw. über die Frage der städtebaulichen 
Grundstruktur / Gebäudestellung / Gebäudehöhe und Offen-
haltung eines Streifens (Luftleitbahn) entlang des Hilsbaches 
im Zuge der weiteren städtebaulichen Entwurfsplanung 

Mensch / Gesundheit / 
Erholungsfunktion 

Keine direkte Betroffenheit von Einrichtungen der siedlungs-
nahen Erholungsnutzung und von relevanten Hauptwegever-
bindungen. 

Erforderlicher Prüfbedarf im Hinblick Lärmeinwirkungen von 
der Adelshofer Straße, der B 293, der angrenzenden Freizeit-
einrichtungen und im Hinblick auf geruchliche Immissionen im 
Kontext der angrenzenden Hofstelle. 

Landschaft / Landschafts- 
und Siedlungsbild 

Siedlungsstrukturelle Inanspruchnahme der noch durch land-
wirtschaftliche Nutzung geprägten Aue des Hilsbaches. Vor-
handene Vorprägung durch angrenzende bzw. sich in Ent-
wicklung befindliche Siedlungsflächen. Chance zum Aufbau 
eines neuen Stadteingangs im Eppingen Norden. 

Kultur- und Sachgüter Keine Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern zu erkennen. 
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4   Gesamtbeurteilung der Umwelterheblichkeit, Beurteilung aus städtebaulicher Sicht un-
ter Einbeziehung der Freiraumaspekte / städtebauliche und grünordnerische Empfeh-
lung für die verbindliche Bauleitplanung 

Das Konfliktpotenzial aus Umweltsicht wird in der Gesamtbeurteilung als durchschnittlich einge-
stuft. Die Gebietsentwicklung Zylinderhof ist Teil einer übergreifend ausgerichteten städtebauli-
chen Entwicklung im Norden von Eppingen und steht in einem direkten räumlichen Kontext zur 
laufenden Gebietsentwicklung Zylinderhof III. Die städtebauliche Entwicklung wird zukünftig zu-
sammen mit dem in Bau befindlichen Kreisverkehr den Stadteingang an der Adelshofer Straße 
und die Adresse der Stadteinfahrt markieren. 

Prüfbedarfe bzw. Anforderungen nach Reaktionen in städtebaulicher Sicht bestehen insbeson-
dere im Hinblick auf den Lärmschutz (Adelshofer Straße, B 293 Freizeitgelände Kolping-Fami-
lie) und den Geruchsimmissionsschutz (nördlich angrenzende Hofstelle). 

Städtebaulich sollte das Ziel verfolgt werden, analog zur Gebietsentwicklung Zylinderhof III eine 
kompakte, dichte und flächensparende Bebauungsstruktur mit einem guten Mix an Wohnformen 
zu entwickeln. Grünordnerisch sollte das Ziel verfolgt werde, nach Norden zur weiterführenden 
Hilsbachaue einen angemessenen grünordnerischen Abschluss zu finden und vorrangig ent-
lang des Hilsbaches eine Pufferzone zu entwickeln, im Zuge derer die erforderliche Retention 
untergebracht, aber auch Qualitäten im Hinblick auf den Bachlauf und begleitende Gehölzbe-
stände entwickelt werden können. Darüber hinaus ist die Aufrechterhaltung der Luftleitbahn ent-
lang des Hilsbaches und eine thermisch möglichst wenig belastende Bebauungsstruktur 
(Dichte, Freiflächenanteile, Gebäudestellung, Höhenentwicklung) im Auge zu behalten. 
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Standort Odenberg / Kernstadt Eppingen 

  
 0 Grundinformationen 

Stadt / Stadtteil  Stadt Eppingen / Kernstadt Eppingen 

Flächengröße ca. 1,9 ha 

Vorhandene Realnutzung  Landwirtschaftliche Nutzung / ackerbauliche Nutzung 

Angestrebte bauliche Ent-
wicklung /  

Wohnbauliche Entwicklung räumlich andockend an die bestehenden 
Wohnbauflächen und das Kinderhaus am Südring 

Bisherige Widmung FNP Flächen für Landwirtschaft 

Beabsichtigte Nutzungsart Wohnbaufläche geplant 

Lage in Luftbild Lage in Bestands FNP  
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1 Zielvorgaben und Restriktionen 

1.1 Zielvorgaben 

Regionalplan  
Heilbronn-Franken 

Keine Darstellung von regionalplanerischen Zielen 

1.2 Natur-, Landschafts-, Gewässer- und Denkmalschutz 

Ausweisungen nach dem 
Naturschutzgesetz (NSG / 
LSG / ND / bes. gesch. 
Biotope)  

Keine Ausweisungen innerhalb des Standortes. 

An den Standort grenzt im Westen der geschützte „Hohlweg am 
Rand des Gewanns Kleiner Hellberg“ an. 

Natura 2000 – Gebiete 
(FFH-/Vogelschutz-
gebiete) 

Keine Ausweisungen 

Landesweiter 
Biotopverbund 

Der südwestliche Teil des Standortes liegt im äußersten 
Randbereich 1.000-m-Suchraum des Biotopverbunds trockener 
Standorte.  

Geschützte  
Streuobstbestände 

Keine Gehölzbestände innerhalb des Standortes vorhanden 

Ausweisungen nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz 
(WSG/ HQS/ HWR/ ÜSG) 

Keine Ausweisungen 

Gewässer / 
Hochwasserschutz  
HQ100 / HQextrem 

Keine Oberflächengewässer vorhanden 

Ausweisungen nach dem 
Landeswaldgesetz 
(LWaldG) 

Keine Waldbestände vorhanden 

Ausweisungen nach dem 
Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 

Keine Eintragung in ADABweb-Kartierungsdienst 

1.3 Weitere Restriktionen 

Altlasten Keine Altlastenstandorte bekannt 

Immissionsschutz- 
rechtliche Aspekte 

Lage der Landesstraße L1120 in rund 250m Entfernung, jedoch 
deutlicher topografischer Versprung 
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2   Städtebau 

2.1 Grundinformationen 

Siedlungsstrukturelle Prä-
gung der Nachbarschaft / 
der Untersuchungsfläche 

Die Nachbarschaft des Standortes Odenberg wird nach Norden und 
Westen durch eine kleinteilige Individualwohnbebauung entlang der 
Leonhard-Engelhardt-Straße und Odenbergstraße geprägt. Im Nord-
osten grenzt unmittelbar das Kinderhaus am Südring an 

Topografische Lage Der Standort bildet eine leichte Kuppenlage aus, welche nach Süden 
leicht ansteigt und nach Westen über eine Mulde in Richtung der 
Hellbergaue abfällt. 

Nah-/Fernwirkung Nur eingeschränkte visuelle Wirkung durch die Vorprägung durch die 
umliegenden Wohnbauflächen und die gehölzbestandenen angren-
zenden Hangflächen 

Lage zu Gemeinbedarfs-
einrichtungen, Auswirkun-
gen der Gebietsentwick-
lung auf die vorhandene 
soziale Infrastruktur 

Unmittelbare Lage zum Kinderhaus am Südring, fußläufige Entfer-
nung zu den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen am Berliner 
Ring (Hellbergschule, Hartmanni-Gymnasium, Selma-Rosenfeld-Re-
alschule) sowie zu den Gemeinbedarfseinrichtungen am Berliner 
Ring (Sporthalle, Hallenbad, Hardwaldhalle) 

Lage zu Nahversorgungs-
einrichtungen (tägl. Bedarf) 

(Großflächige) Nahversorgungseinrichtungen im Südosten der Kern-
stadt von Eppingen in rund 880m Entfernung 

2.2 Verkehrserschließung 

Erschließungsoptionen der 
Untersuchungsfläche MIV 

Anbindung über den Südring und den Berliner Ring an das inner-
städtische Verkehrsnetz 

 

Anbindung an den ÖPNV Anschluss an den schienengebundenen ÖPNV am Haltepunkt Ep-
pingen West in noch fußläufiger Entfernung, Bushaltestellen eben-
falls am Anschluss Eppingen West an der Mühlberger Straße sowie 
am Berliner Ring 

 

Anbindung an Fuß- und 
Radwegenetz 

Gute Anbindung an das innerstädtische Wegenetz sowie nach Sü-
den in den angrenzenden Landschaftsraum  

 

2.3 Ver- und Entsorgung, Energieeffizienz 

Kanalnetz, Ver- und Ent-
sorgung 

Regenwasser über Südring oder Hellbach, Schmutzwasser über Be-
standskanalisation Südring  

 

Außenwasser Zu Berücksichtigendes Außenwasser an der nach Süden ansteigen-
den Hanglage mit jedoch einem eher durch Streuobstwiesen ge-
prägten Einzugsbereich. 

 

Ausrichtung der Untersu-
chungsfläche / Energieeffi-
zienz 

Aufgrund der Gebietsstruktur mögliche Ausrichtung von Dachflächen  
nach Süden und Westen zur Nutzung solarer Energie 
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3 Umwelt 

3.1 Bestandsaufnahme  

Nutzungs-/ Biotoptypen Ackerbaulich genutzte Fläche 

Einschätzung Habitatpo-
tenzial für europarechtlich 
geschützte Arten 

Am Standort selbst nur nachgeordnete Bedeutung für den Arten-
schutz aufgrund starker Kulissenwirkung der Randbebauung und 
angrenzenden Gehölzbestände. Hohe Wertigkeit jedoch im Hinblick 
auf die angrenzenden und durch Streuobstbestände charakterisier-
ten Kontaktlebensräume, Prüfbedarf 

Geologie Im gesamten Gebiet Schluff, teils feinsandig, tonig, kalkfrei, gelb-
braun, durch Verwitterung aus Löss entstanden; meist durch kryo-
gene Umlagerungsvorgänge überprägt und mit Material des Liegen-
den vermengt (Übergänge zu Frostbodenbildungen). 

Boden Im gesamten Gebiet Parabraunerde und Pelosol-Parabraunerde 
aus lössreichen Fließerden 

Landwirtschaftliche Be-
deutung 
Flurbilanz 2022  
und Flächenbilanz 

Flurbilanz 2022: Gesamte Fläche Vorrangflur (hier jedoch zu be-
rücksichtigen, der gesamte offene Kraichgaubereich der Stadt Ep-
pingen ist als Vorrangflur dargestellt!). 

Flächenbilanz: Vorrangfläche I 

Grundwasser Lage in der hydrogeologischen Einheit von Gipskeuper und Unter-
keuper 

Oberflächengewässer Keine Oberflächengewässer innerhalb oder angrenzend an den 
Standort vorhanden 

Hochwasserschutz Keine Oberflächengewässer innerhalb oder angrenzend an den 
Standort vorhanden 
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Klima / Luft / Klimafolgen-
anpassung 

Räumlich eher kleinteilig strukturiertes Offenlandklimatop mit Be-
deutung zur Kaltluftentstehung, jedoch im Hinblick auf Topografie 
nur eingeschränkte Bedeutung für die umliegenden Bestandssied-
lungsflächen im Süden der Kernstadt von Eppingen. 

Aussagen aus der Klimaanalyse des RV Heilbronn-Franken (De-
tailanalyse für die Stadt Eppingen, Büro iMA, Freiburg, 2023): 
Die derzeitigen Freiflächen haben eine geringe bis mäßige Rele-
vanz für die Versorgung der angrenzenden Wohngebiete mit Kalt-
luft. Es treten lediglich schwache bodennahe Kaltluftabflüsse vom 
Odenberg auf, die in die angrenzende Wohnbebauung eindringen.  
Bei Realisierung des geplanten Wohngebiets sollte auf offene Sied-
lungsränder und die Ausrichtung der Straßenzüge parallel zur 
Hangneigung geachtet werden. Mit Blick auf die zu erwartende Ein-
wohnerdichte im Plangebiet und die bereits hohe Einwohnerdichte 
in der Umgebung und die damit einhergehende hohe thermische 
Betroffenheit, sollte die Schaffung von grüner Infrastruktur in die 
Planung mit aufgenommen werden. Grünflächen (öffentliche Park-
anlagen/Spielplätze oder private Gärten) bieten klimatische Erho-
lungsräume an heißen Sommertagen. 
 

Landschaft / 
Erholungsfunktion 

Innerhalb des Standortes existieren keine für die siedlungsnahe Er-
holungsnutzung bedeutsamen Einrichtungen, die Wegeverbindung 
vom Südring aus in Richtung des südlich / südöstlich angrenzenden 
Landschaftsraumes besitzt jedoch eine hohe Frequenz. 

Kultur- und Sachgüter Keine Kultur- und Sachgüter vorhanden 
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3.2 Eingriffs-/ Konfliktschwerpunkte (Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes) 

Biotoptypenkomplexe / Bi-
otopstrukturen / Biotopver-
bund 

Eine Entwicklung am Standort Odenberg arrondiert die bereits 
vorhandenen Wohnbauflächen südwestlich des Südrings und 
umfasst im Hinblick auf das Schutzgut Arten und Biotope vor 
dem Hintergrund der intensiven ackerbaulichen Nutzung nur 
ein geringes Konfliktpotenzial. Kein Eingriff in Kernflächen / 
Kernräume des landesweiten Biotopverbunds. 

 

Artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial 

Das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial ergibt sich aus der 
offenen ackerbaulichen Struktur, jedoch mit einer umgeben-
den Kulissenbildung mit Potenzial für Offenlandbrüter sowie 
den angrenzenden kleinteiligen und mit Gehölzbeständen be-
legten Flächen und ist verbunden mit einem entsprechenden 
Prüfbedarf als bewältigbar anzusehen  

 

Boden Eingriff in hochwertige Bodenstrukturen  

Landwirtschaft Eingriff in für die Landwirtschaft Wert gebende Wirtschaftsflä-
chen mit hohen Bodenbonitäten 

 

Oberflächengewässer / 
Hochwasserschutz / 
Grundwasser 

Kein Eingriff in das Oberflächengewässer und Flächen mit 
Hochwassergefahren 

Prüferfordernis im Hinblick auf Sicherung der Grundwasser-
neubildung 

 

Klima / Luft / Klimafolgen-
anpassung 

Eingriff in ein Offenlandklimatop jedoch nur mit eingeschränk-
ter Bedeutung für die angrenzenden Siedlungslage 

 

 

Mensch / Gesundheit /  
Erholungsfunktion 

Keine Eingriffe in wesentliche funktionale Strukturen der sied-
lungsnahen Erholungsnutzung, die fußläufige Anbindung vom 
Südring aus nach Süden in Richtung des angrenzenden Land-
schaftsraums sollte erhalten und gestärkt werden. 

Erforderlicher Prüfbedarf im Hinblick auf Schallimmissionen  

L 1120 (hier jedoch deutlich abgesetzte Lage) 

 

Landschaft / Landschafts- 
und Siedlungsbild 

Durch die angrenzenden Gehölzstrukturen und die Bestands-
siedlungsflächen letztlich bereits gut eingebundene Lage, der 
Aufbau von grünordnerisch gestalteten Randsituationen auch 
als Puffer zu den angrenzenden Flächen wird empfohlen. 

 

Kultur- und Sachgüter Keine Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern zu erkennen. 

 

 

 
  



Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen   
16. Änderung des Flächennutzungsplans 2017– Begründung Stand Vorentwurf 

 56 

 

4   Gesamtbeurteilung der Umwelterheblichkeit, Beurteilung aus städtebaulicher Sicht un-
ter Einbeziehung der Freiraumaspekte / städtebauliche und grünordnerische Empfeh-
lung für die verbindliche Bauleitplanung 

 

 

Eine städtebauliche Entwicklung am Standort Odenberg setzt in logischer Konsequenz die bis-
herige städtebauliche Entwicklung im Süden von Eppingen fort und nutzt die dort hervorragen-
den Standortqualitäten im Hinblick auf die Nähe zu Infrastruktureinrichtungen.  

Das Konfliktpotenzial aus Umweltsicht wird in der Gesamtbeurteilung als durchschnittlich einge-
stuft. 

Die städtebauliche Entwicklung erfordert hier aufgrund der Nähe zu den angrenzenden kultur-
landschaftlich geprägten Flächen einer guten Maßstäblichkeit. Entlang der wichtigen Fußwege-
verbindung vom Südring aus nach Süden sollte – auch klimatologischer Sicht - eine bauliche 
Fuge als Grünzug ausgestaltet und die Siedlungsränder offen gestaltet werden.  

Die heute bereits vorhandene Wegeverbindung nach Westen in die Hellbachaue sollte qualifi-
ziert und attraktiviert und zu den Gebietsrändern ein grünordnerischer Abschluss gefunden wer-
den. 
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Standort Willensberg  / Stadtteil Mühlbach 
 

 0 Grundinformationen 

Stadt / Stadtteil  Stadt Eppingen / Stadtteil Mühlbach 

Flächengröße ca. 3,0 ha 

Vorhandene Realnutzung  Landwirtschafliche Nutzung / ackerbauliche Nutzung 

Angestrebte bauliche Ent-
wicklung /  

Wohnbauliche Entwicklung am nördlichen Ortseingang des Stadtteil 
Mühlbach 

Bisherige Widmung FNP Flächen für Landwirtschaft 

Beabsichtigte Nutzungsart Wohnbaufläche geplant 

Lage in Luftbild Lage in Bestands FNP  
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1 Zielvorgaben und Restriktionen 

1.1 Zielvorgaben 

Regionalplan  
Heilbronn-Franken 

Vorbehaltsgebiet für die Erholung, westlich angrenzend Vorrang-
gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege, Vorranggebiet für 
die Landwirtschaft 

1.2 Natur-, Landschafts-, Gewässer- und Denkmalschutz 

Ausweisungen nach dem 
Naturschutzgesetz (NSG / 
LSG / ND / bes. gesch. 
Biotope)  

Der Standort ist Teil des Naturparks „Stromberg-Heuchelberg“. 

An den Standort grenzen im Westen die geschützten „Feldhecken 
im und am Gewann Buckelrain nördlich von Mühlbach“ und im 
Südosten an der Ortseinfahrt die geschützte „Feldhecke am 
'Willensberg'“ zusammen mit den „Trockenmauern am Willensberg“ 
an. Außerhalb des Standortes erstreckt sich im Bereich der Aue und 
Hangflächen des Himmelreichbaches das Landschaftsschutzgebiet 
„Hügel und Bachtäler zwischen Eppingen und Mühlbach“ und grenzt 
an den Standort an. 

Natura 2000 – Gebiete 
(FFH-/Vogelschutz-
gebiete) 

Keine Ausweisungen 

Landesweiter 
Biotopverbund 

Der nördliche Teilbereich des Standortes liegt im 1.000m-Suchraum 
des Biotopverbunds mittlerer Standorte, der westliche Randbereich 
zur Feldhecke hin liegt im 500m-Suchraum bzw. auch bereits 
Kernraum des Biotopverbunds mittlerer Standorte. 

Geschützte  
Streuobstbestände 

Reihe von Obstgehölzen und einzelne Gehölze im südlichen 
Teilbereich des Standortes vorhanden. Erforderliche Prüfung des 
Schutzstatus nach §33a NatSchG im Hinblick auf räumlichen 
Zusammenhang  

Ausweisungen nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz 
(WSG/ HQS/ HWR/ ÜSG) 

Keine Ausweisungen 

Gewässer / 
Hochwasserschutz  
HQ100 / HQextrem 

Deutlich topografisch abgesetzte Lage vom Himmelreichbach, keine 
Oberflächengewässer im Kontext des Standortes vorhanden  

Ausweisungen nach dem 
Landeswaldgesetz 
(LWaldG) 

Im Südwesten in der Hanglage oberhalb des Himmelreichbachs 
Gehölzflächen bestehend aus teils stark verwilderten 
Streuobstflächen, die Heckenstruktur am Rand zum Plangebiet hin 
ist als Offenlandbiotop (Feldhecke) kartiert. 

Ausweisungen nach dem 
Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 

Keine Eintragung in ADABweb-Kartierungsdienst 
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1.3 Weitere Restriktionen 

Altlasten Keine Altlastendorte bekannt 

Immissionsschutz- 
rechtliche Aspekte 

Schallimmissionen durch K 2149 nach Eppingen Kernstadt entlang 
östlicher Gebietsgrenze, westlich angrenzend gewerbliche 
Bauflächen 

2   Städtebau 

2.1 Grundinformationen 

Siedlungsstrukturelle Prä-
gung der Nachbarschaft / 
der Untersuchungsfläche 

Im Süden entlang der Brettachstraße angrenzende heterogene Be-
standsstruktur des Ortskerns von Mühlbach mit Dorfgebietscharak-
ter, im Osten jenseits der Brettachstraße als Ortseingangssituation 
jüngeres Wohngebiet mit homogener Individualwohnbebauung. 
Westlich jenseits der Himmelreichbachaue angrenzend gewerbliche 
Bauflächen 

Topografische Lage Im Nordabschnitt noch Teil der Kuppenlagen, dann weiter nach Sü-
den in Richtung Ortskern bzw. nach Westen in Richtung Himmel-
reichbachaue abfallende Topografie 

Nah-/Fernwirkung Als Teil der Kuppenlage relativ exponierter Standort mit räumlicher 
Wirkung in den umliegenden offenen Kraichgauraum, Lage an Orts-
eingangssituation des Stadtteils Mühlbach 

Lage zu Gemeinbedarfs-
einrichtungen, Auswirkun-
gen der Gebietsentwick-
lung auf die vorhandene 
soziale Infrastruktur 

Fußläufige Erreichbarkeit von Kindergarten und Grundschule im 
Ortskern des Stadtteils Mühlbach 

Lage zu Nahversorgungs-
einrichtungen (tägl. Bedarf) 

Ortskern mit Bäckerei in fußläufiger Entfernung, weitergehende Nah-
versorgungseinrichtung in der Kernstadt von Eppingen in rund 4km 
Entfernung 

2.2 Verkehrserschließung 

Erschließungsoptionen der 
Untersuchungsfläche MIV 

Unmittelbare Anbindungsmöglichkeit des Plangebietes an die  

K 2149 in Richtung Eppingen, erforderlicher Umbau der Ortsein-
gangssituation im Bereich der Brettacher Straße 

 

Anbindung an den ÖPNV Bushaltestelle im Ortskern von Eppingen mit Anbindung in Richtung 
Eppingen und Zaberfeld 

 

Anbindung an Fuß- und 
Radwegenetz 

Erforderlicher Aufbau einer möglichst direkten Fußwegebeziehung in 
Richtung Ortskern (bspw. über Schalksgasse) mit Anschluss an das 
Fußwegenetz in Mühlbach. Gute Anbindung an das Rad- und Fuß-
wegenetz in Richtung Eppingen 
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2.3 Ver- und Entsorgung, Energieeffizienz 

Kanalnetz, Ver- und Ent-
sorgung 

Regenwasser über angrenzenden Vorfluter Himmelreichbach  

Außenwasser Aufgrund der topografischen Lage absehbar keine relevanten Prob-
lemlagen mit Außengebietswasser 

 

Ausrichtung der Untersu-
chungsfläche / Energieeffi-
zienz 

Aufgrund der Gebietsstruktur mögliche Ausrichtung von Dachflächen  
nach Süden und Westen zur Nutzung solarer Energie 

 

3 Umwelt 

3.1 Bestandsaufnahme  

Nutzungs-/ Biotoptypen Weitestgehend intensive ackerbauliche Nutzung mit nur kleinen An-
teilen an Grünland und einer Obstbaumreihe mit älteren Gehölzen 
und einigen Wert gebenden Einzelgehölzen am südwestlichen Rand 
und entlang der Ortseinfahrt an der Brettacher Straße 

Einschätzung Habitatpo-
tenzial für europarechtlich 
geschützte Arten 

Am Standort selbst eher nachgeordnete Bedeutung für den Arten-
schutz aufgrund Kulissenwirkung des westlich angrenzenden He-
ckenzugs und der Streuobst- bzw. Einzelgehölze. Hohe Wertigkeit 
jedoch im Hinblick auf die westlich   angrenzenden und durch den 
Gewässerverlauf, Streuobstbestände, Gehölze und ein kleinteiliges 
Nutzungsmosaik geprägten Kontaktlebensräume der Himmelreich-
bachaue und der Hanglage zum Standort, Prüfbedarf 

Geologie Im südlichen Bereich Tonstein, meist dolomitisch und gipshaltig, rot-
braun, violett, grün, grau; Gipsstein, Anhydrit, grau und weißgrau, 
Dolomitsteinlagen, mikritisch, grau, tonig; Schichtverband im ausge-
laugten Zustand z. T. aufgelockert; im nördlichen Teil Schluff, 
schwach feinsandig, meist kalkreich, porös, ungeschichtet, gelblich; 
oberflächennah z. T. entkalkt, verlehmt und braun (Lösslehm, mit 
Übergängen zu Fließerde) und eine kleine Fläche an der nördlichen 
Gebietsgrenze Pararendzina und Parabraunerde-Pararendzina aus 
Löss 

Boden Im südlichen Teil und im äußersten Westen des Gebiets Kalkhalti-
ger Rigosol aus Fließerden über Mittelkeuper; im nördlichen Teil Pa-
rabraunerde aus würmzeitlichem Löss;  

Landwirtschaftliche  
Bedeutung 
Flurbilanz 2022  
und Flächenbilanz 

Flurbilanz 2022: Gesamte Fläche Vorrangflur (hier jedoch zu be-
rücksichtigen, der gesamte offene Kraichgaubereich der Stadt Ep-
pingen ist als Vorrangflur dargestellt!). 

Flächenbilanz: Vorrangfläche I, nur sehr kleinteilig am Südrand Vor-
rangfläche II 
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Grundwasser Lage in der hydrogeologischen Einheit von Gipskeuper und Unter-
keuper 

Oberflächengewässer Keine Oberflächengewässer innerhalb oder angrenzend an den 
Standort vorhanden 

Hochwasserschutz Keine Oberflächengewässer innerhalb oder angrenzend an den 
Standort vorhanden 

Klima / Luft / Klimafolgen-
anpassung 

Räumlich den größeren zusammenhängenden landwirtschaftlichen 
Flächen zuzuordnendes Offenlandbiotop mit Bedeutung zur Kaltluf-
tentstehung und Abfluss, jedoch im Hinblick auf Topografie und Ab-
fluss vorwiegend in Richtung Himmelreichbach mit nur unterge-
ordneter Bedeutung für die Bestandssiedlungsflächen des Stadtteils 
Mühlbach. 

Aussagen aus der Klimaanalyse des RV Heilbronn-Franken (De-
tailanalyse für die Stadt Eppingen, Büro iMA, Freiburg, 2023): 
Mühlbach wird ausschließlich von Kaltluftabflüssen aus dem südlich 
gelegenen Hardtwald belüftet. Im Plangebiet liegt keine nennens-
werte bodennahe Kaltluftströmung vor. Die überplanten Flächen 
sind daher von geringer Relevanz für die bestehenden Wohnge-
biete. Der nördliche Teil von Mühlbach wird durch die Kaltluftströ-
mung im Überdachniveau belüftet. Dies schließt das Plangebiet mit 
ein. Die Kaltluftströmung belüftet nach Überströmung von Mühlbach 
keine weiteren Wohngebiete. Sollte in Zukunft eine weitere Ortser-
weiterung nach Norden erfolgen, sollte die Bebauung auf dem Plan-
gebiet Willensberg die Überdachströmung nicht unnötig durch hohe 
Gebäude stören.  
Da das Gebiet nur Kaltluftströme im Überdachniveau aufweist, ist 
auf eine klimaangepasste Bauweise zu achten. Übermäßige Aufhei-
zung von Flächen sollte vermieden werden.  
Eine Gestaltung des Plangebiets, vergleichbar mit dem nordöstli-
chen Teil von Mühlbach (zwischen Frankenstraße und Lessing-
straße), sollte aus lokalklimatischer Sicht unbedenklich sein. 

Landschaft / 
Erholungsfunktion 

Innerhalb des Standortes existieren keine für die siedlungsnahe Er-
holungsnutzung bedeutsamen Einrichtungen und Wegeverbindun-
gen 

Kultur- und Sachgüter Keine Kultur- und Sachgüter vorhanden 
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3.2 Eingriffs-/ Konfliktschwerpunkte (Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes) 

Biotoptypenkomplexe / Bi-
otopstrukturen / Biotopver-
bund 

Eine Entwicklung am Standort Willensberg umfasst im Hin-
blick auf das Schutzgut Arten und Biotope vor dem Hinter-
grund der intensiven ackerbaulichen Nutzung in Teilbereichen 
nur ein geringes Konfliktpotenzial. Erhebliche Eingriffe beste-
hen jedoch in die Wert gebende Reihe von Obstgehölzen 
(Frage Schutzstatus nach §33a NatSchG?) und einzelne Ge-
hölze im südlichen Teilbereich des Standortes (Frage des Er-
halts / Einbindung der Gehölze im Zuge der Baugebietsent-
wicklung) sowie im Kontext des Heranrückens der Wohnbe-
bauung an die westlich angrenzende geschützte Feldhecke im 
und am Gewann Buckelrain nördlich von Mühlbach (erforderli-
cher Abstand der Wohnbebauung / Ausbilden einer Fuge / ei-
nes Saums). 

Im Hinblick auf Eingriffe in den Biotopverbund liegt der westli-
che Randbereich zur Feldhecke hin im 500m-Suchraum bzw. 
auch bereits Kernraum des Biotopverbunds mittlerer Stand-
orte. Auch in diesem Kontext besteht damit das Erfordernis ei-
ner entsprechenden grünordnerischen Reaktion im Hinblick 
auf die Sicherung des Biotopverbunds durch Ausbildung rand-
licher Strukturen. 

 

Artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial 

Das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial ergibt sich aus der 
offenen, vorwiegend ackerbaulichen Struktur, jedoch teilbe-
reichsweise verbunden auch mit einer umgebenden Kulissen-
bildung mit Potenzial für Offenlandbrüter sowie den vorhande-
nen teils auch älteren Gehölzen innerhalb und angrenzend an 
das Plangebiet. Im Zuge des erforderlichen artenschutzrechtli-
chen Prüfbedarfs sind dabei auch die angrenzenden Kontakt-
lebensräume, hier insbesondere die Wert gebende Struktur im 
Bereich der Himmelreichenbachaue zu berücksichtigen. 

 

Boden Eingriff in hochwertige Bodenstrukturen  

Landwirtschaft Eingriff in für die Landwirtschaft Wert gebende Wirtschaftsflä-
chen mit hohen Bodenbonitäten 

 

Oberflächengewässer / 
Hochwasserschutz / 
Grundwasser 

Kein Eingriff in das Oberflächengewässer und Flächen mit 
Hochwassergefahren 

Prüferfordernis im Hinblick auf Sicherung der Grundwasser-
neubildung 

 

Klima / Luft / Klimafolgen-
anpassung 

Eingriff in ein Offenlandklimatop jedoch ohne unmittelbare Be-
deutung für die angrenzende Siedlungslage 
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Mensch / Gesundheit /  
Erholungsfunktion 

Keine Eingriffe in wesentliche funktionale Strukturen der sied-
lungsnahen Erholungsnutzung, jedoch Erfordernis einer guten 
fußläufigen Anbindung an die Ortsmitte von Mühlbach 

 

 

Landschaft / Landschafts- 
und Siedlungsbild 

Eingriff in das Landschaftsbild durch Herausrücken der Wohn-
bebauung auf einen bereits exponierten Standort mit räumli-
cher Wirkung in den umliegenden offenen Kraichgauraum, 
Lage an Ortseingangssituation des Stadtteils Mühlbach, neue, 
bauliche Prägung der Ortseingangssituation 

 

Kultur- und Sachgüter 

 

Keine Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern zu erkennen.  
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4   Gesamtbeurteilung der Umwelterheblichkeit, Beurteilung aus städtebaulicher Sicht un-
ter Einbeziehung der Freiraumaspekte / städtebauliche und grünordnerische Empfeh-
lung für die verbindliche Bauleitplanung 

 

 

Wenngleich eine städtebauliche Entwicklung im Norden westlich der Ortseinfahrt den Sied-
lungskörper des Stadtteils Mühlbach im Grundsatz letztlich arrondiert, so wird die Bebauung 
doch relativ stark visuell wirksam werden und zudem den Stadtteileingang von Eppingen her-
kommend prägen.  

Insofern ist ein sorgfältiger Umgang mit dem Maßstab der zukünftigen Bebauung anzuraten. 
Gleiches gilt für die grünordnerische Randeinbindung nach Norden und zum Ortseingang hin 
und für die Randausbildung in Richtung der Himmelsreichbachaue. Hier ist im Hinblick auf das 
Heranrücken der Wohnbebauung an die Wert gebenden Strukturen der Himmelreichbachaue 
wie auch der begrenzenden geschützten Feldhecke die Ausbildung einer grünordnerischen 
Fuge bzw. bzw. eines ausreichend bemessenen Saums anzuraten. Auch der Erhalt der im 
Plangebiet vorhandenen Gehölze sollte geprüft werden. 

Prüfbedarfe bestehen im immissionsschutzrechtlichen Aspekt im Hinblick auf den Straßenver-
kehrslärm der K 2149 und die westlich des Himmelreichbachs angrenzenden gewerblichen 
Bauflächen.  

Das Konfliktpotenzial aus Umweltsicht wird in der Gesamtbeurteilung als durchschnittlich bis 
hoch eingestuft. 
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Standort Brandstatt / Stadtteil Kleingartach 
 

0 Grundinformationen 

Stadt / Stadtteil  Stadt Eppingen / Stadtteil Kleingartach 

Flächengröße ca. 1,2 ha 

Vorhandene Realnutzung  Ehemalige Bolzplatzfläche, Wiesen- und Grünlandflächen 

Angestrebte bauliche Ent-
wicklung /  

Wohnbauliche Entwicklung im Zuge einer Arrondierung 

Bisherige Widmung FNP Flächen für Landwirtschaft, Flächen für Gemeinbedarf Zweckbestim-
mung Schule und Kindergarten, Landschaftsschutzgebiet 

Beabsichtigte Nutzungsart Geplante Wohnbaufläche 

Lage in Luftbild 

 

 

 

Lage in Bestands FNP  
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1 Zielvorgaben und Restriktionen 

1.1 Zielvorgaben 

Regionalplan  
Heilbronn-Franken 

Nördlicher Teilabschnitt oberhalb des Kindergartens / der Grund-
schule: Darstellung im Siedlungsbereich 

Gesamtfläche Vorbehaltsgebiet für die Erholung 

1.2 Natur-, Landschafts-, Gewässer- und Denkmalschutz 

Ausweisungen nach dem 
Naturschutzgesetz (NSG / 
LSG / ND / bes. gesch. 
Biotope)  

Gesamter Standort ist Teil des Naturparks Stromberg-Heuchelberg, 
Teilbereich im Nordwesten liegt im Randbereich des 
Landschaftsschutzgebietes „Leintal mit Seitentälern und 
angrenzenden Gebieten“, südlicher Teilbereich grenzt entlang der 
südwestlichen Gebietsgrenze an geschützte „Feldhecke westlich 
Eichbühl“ an. 

Natura 2000 – Gebiete 
(FFH-/Vogelschutz-
gebiete) 

Keine Ausweisungen 

Landesweiter 
Biotopverbund 

Der südwestliche Rand des Standortes liegt im 500-m-Suchraum 
des Biotopverbunds mittlerer Standorte.  

Geschützte  
Streuobstbestände 

Keine Streuobstgehölzbestände vorhanden 

Ausweisungen nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz 
(WSG/ HQS/ HWR/ ÜSG) 

Keine Ausweisungen 

Gewässer / 
Hochwasserschutz  
HQ100 / HQextrem 

Keine Ausweisungen 

Ausweisungen nach dem 
Landeswaldgesetz 
(LWaldG) 

Keine Waldbestände vorhanden 

Ausweisungen nach dem 
Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 

Keine Eintragung in ADABweb-Kartierungsdienst 

1.3 Weitere Restriktionen 

Altlasten Keine Altlastenstandorte bekannt 

Immissionsschutz- 
rechtliche Aspekte 

Abzusehende Schallimmissionen durch Kindergarten und 
Grundschule im Norden. Im Süden in rund 150m angrenzender 
landwirtschaftlicher Betrieb (Aspekt Schallimmissionsschutz und 
Geruchsimmissionsschutz) 
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2   Städtebau 

2.1 Grundinformationen 

Siedlungsstrukturelle Prä-
gung der Nachbarschaft / 
der Untersuchungsfläche 

Der nördliche Teilabschnitt bildet eine räumliche Fuge zwischen Kin-
dergarten und Grundschule und den hangoberhalb angrenzenden 
Individualwohngebäuden entlang der Straße In der Brandstatt. Die 
nach Westen / Südwesten ausgerichteten Teilflächen liegen am 
Siedlungsrand, auch hier grenzen vorwiegend eingeschossige Indivi-
dualwohngebäude an. 

Topografische Lage Nach Norden in Richtung Kindergarten und nach Westen ausgerich-
tet durchaus bewegte Topgrafie  

Nah-/Fernwirkung Nur Geringe Fernwirkung aufgrund der Lage in der Fuge oberhalb 
des Kindergartens / der Grundschule sowie aufgrund des Vorhan-
denseins der geschützten Feldhecke im südwestlichen Teilbereich. 
Der nordwestliche Teilbereich ist im Vergleich hierzu deutlich stärker 
einsehbar. 

Lage zu Gemeinbedarfs-
einrichtungen, Auswirkun-
gen der Gebietsentwick-
lung auf die vorhandene 
soziale Infrastruktur 

Das Plangebiet befindet sich in direkter Nachbarschaft von Kinder-
garten und Grundschule. 2 Spielplätze und Sportanlagen sowie ein 
weiterer Kindergarten sind fußläufig zu erreichen. Auch der Ortskern 
ist fußläufig zu erreichen. 

Lage zu Nahversorgungs-
einrichtungen (tägl. Be-
darf) 

Bäckerei/Café und Metzgerei in Ortskern, Hofladen am nordöstlichen 
Ortsende; Supermärkte befinden sich jedoch nur in den umliegen-
den Gemeinden, wie Stetten (6 km), Güglingen, Zaberfeld und Ep-
pingen 

 

Erschließungsoptionen der 
Untersuchungsfläche MIV 

Erschließungsoption von der Südstraße aus über die vorhandenen 
Sticherschließung der Straßen In der Brandstatt und Im Eichbühl. 
Zudem Erschließungsoption von Norden von der Heuchelbergstraße 
aus. 

 

Anbindung an den ÖPNV Bushaltestelle des HNV fußläufig erreichbar, jedoch nur einge-
schränktes ÖPNV-Angebot im Hinblick auf Taktzeiten und Tages-
gang. 

 

Anbindung an Fuß- und 
Radwegenetz 

Unproblematische Erreichbarkeit von Betreuungs- und Bildungsein-
richtungen wie auch des Ortskerns über das Ortswegenetz, gute An-
bindung über das Feldwegenetz in den angrenzenden Landschafts-
raum. 
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2.3 Ver- und Entsorgung, Energieeffizienz 

Kanalnetz, Ver- und Ent-
sorgung 

Regenwasser in Seebach, Schmutzwasser in Bestandskanalisatio-
nen  

 

Außenwasser Aufgrund der vorhandenen Topografie und angrenzenden Bebauung 
absehbar keine wesentlichen Probleme mit Außengebietswasser. 

 

Ausrichtung der Untersu-
chungsfläche / Energieeffi-
zienz 

Weitestgehend vorhandene Option einer guten Ausrichtung von 
Dachflächen nach Südwest bis Südost. 

 

 

3 Umwelt 

3.1 Bestandsaufnahme  

Nutzungs-/ Biotoptypen Im Bereich der Fuge oberhalb des Kindergartens / der Grundschule 
vorhandene z.T. brachgefallene ehemalige Freifläche mit im Norden 
zu Kindergarten / Grundschule ausgerichtet teils älterem Gehölzbe-
stand. Nordwestlicher Teilabschnitt teils als Grünland, teils acker-
baulich genutzt. Südwestlicher Teilbereich wird bislang ackerbaulich 
genutzt, hier unmittelbar angrenzende Feldhecke mit nur gering 
ausgeprägten Saumstreifen. 

Einschätzung Habitatpo-
tenzial für europarechtlich 
geschützte Arten 

Das artenschutzrechtliche Potenzial resultiert aus dem kleinteiligen 
Nutzungsmosaik mit z.T. brach liegenden Teilflächen und den an-
grenzenden z.T. älteren Gehölzbeständen und der geschützten 
Feldhecke Im Eichbühl, grundsätzlicher Prüfbedarf. 

Geologie Im gesamten Gebiet Tonstein, meist dolomitisch und gipshaltig, rot-
braun, violett, grün, grau; Gipsstein, Anhydrit, grau und weißgrau, 
Dolomitsteinlagen, mikritisch, grau, tonig; Schichtverband im ausge-
laugten Zustand z. T. aufgelockert. 

Boden Gesamtes Gebiet Parabraunerde und Pelosol-Parabraunerde aus 
lössreichen Fließerden 

Landwirtschaftliche  
Bedeutung 
Flurbilanz 2022  
und Flächenbilanz 

Flurbilanz 2022: Gesamte Fläche Vorbehaltsflur I (Flächen zwi-
schen Kindergarten / Grundschule und Straße In der Brandstatt sind 
nicht bewertet) 

Flächenbilanz: Vorrangfläche II (Flächen zwischen Kindergarten / 
Grundschule und Straße In der Brandstatt sowie westlich vorgela-
gert sind nicht bewertet) 

Grundwasser Lage in der hydrogeologischen Einheit von Gipskeuper und Unter-
keuper 

Oberflächengewässer Keine Oberflächengewässer innerhalb oder angrenzend an den 
Standort vorhanden 

Hochwasserschutz Keine Oberflächengewässer innerhalb oder angrenzend an den 
Standort vorhanden 
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Klima / Luft / Klimafolgen-
anpassung 

Räumlich eher kleinteilig strukturiertes Offenlandbiotop mit Bedeu-
tung zur Kaltluftentstehung, nur geringe Bedeutung für die Be-
standssiedlungsflächen des Stadtteils Kleingartach. 
 
Aussagen aus der Klimaanalyse des RV Heilbronn-Franken (De-
tailanalyse für die Stadt Eppingen, Büro iMA, Freiburg, 2023): 
Die derzeitigen Freiflächen haben eine mäßige Relevanz für die 
Versorgung der angrenzenden Wohngebiete mit Kaltluft. Kaltluftab-
flüsse fließen von den Hängen des südlich gelegenen Heuchelberg 
in und über den Siedlungsbereich von Kleingartach und belüften die 
Wohngebiete. Durch die gute Belüftung und die geringe thermische 
Empfindlichkeit der Wohngebiete ist die thermische Betroffenheit 
gering im Umfeld des Plangebiets.  

Durch die geringe räumliche Ausdehnung und die geplante niedrige 
Bebauung des Plangebiets, ist der Einfluss auf das Lokalklima sehr 
gering. Um ein bodennahes Eindringen der Kaltluft weiterhin zu er-
möglichen, sollte der Siedlungsrand offen gestaltet bleiben. 

 

Landschaft / 
Erholungsfunktion 

Die oberhalb der Grundschule und des Kindergartens liegenden 
Freiflächen sind brach gefallen und für die siedlungsnahe Erho-
lungsnutzung im Stadtteil Kleingartach nicht mehr von Bedeutung. 
Innerhalb des Standortes existieren keine für die siedlungsnahe Er-
holungsnutzung bedeutsamen Einrichtungen oder Wegeverbindun-
gen. 

Kultur- und Sachgüter Keine Kultur- und Sachgüter vorhanden. 

3.2 Eingriffs-/ Konfliktschwerpunkte (Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes) 

Biotoptypenkomplexe / Bi-
otopstrukturen / Biotopver-
bund 

Eine Entwicklung am Standort Brandstatt nimmt zum einen 
bereits vorgenutzte Flächen mit einem geringen Konfliktpoten-
zial oberhalb der Grundschule und des Kindergartens im 
Sinne der Innenentwicklung in Anspruch. Wert gebend sind 
hier vor allem die im Randbereich vorhandenen Gehölze, wel-
che nach Möglichkeit erhalten bleiben sollten. 

Die nach Süden / Südwesten zum heutigen Siedlungsrand ori-
entierten Flächen besitzen eine deutlich höhere Wertigkeit, 
hier auch im Kontext mit den angrenzenden Biotopstrukturen, 
die auch für den Biotopverbund eine Wertigkeit besitzen und 
im Hinblick auf die Lage eines Teilbereichs innerhalb der 
Grenzen des Landschaftsschutzgebietes „Leintal mit Seitentä-
lern und angrenzenden Gebieten“ (hier Erfordernis der Prü-
fung der Option einer Befreiung / Ausgrenzung der Teilfläche 
aus der Schutzgebietskulisse)  
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Artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial 

Das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial ergibt sich aus der 
Kleinteiligkeit der vorhandenen Nutzungsstrukturen wie auch 
den vorhandenen randlichen Gehölzen und ist verbunden mit 
einem entsprechenden Prüfbedarf als bewältigbar anzusehen.   

 

Boden Eingriff in hochwertige Bodenstrukturen, im Bereich der brach 
liegenden Flächen oberhalb der Grundschule und des Kinder-
gartens bestehende Vorbelastungen. 

 

Landwirtschaft Brach liegende, nicht landwirtschaftlich genutzte Teilflächen 
oberhalb der Grundschule und des Kindergartens  

Am Südwestrand landwirtschaftlich genutzte Flächen mit 
durchschnittlichen Bonitäten und eher kleinteiligen Zuschnit-
ten, angrenzende landwirtschaftliche Hofstelle, Prüfbedarf im 
Hinblick auf heranrückende Wohnbebauung 

 

Oberflächengewässer / 
Hochwasserschutz / 
Grundwasser 

Kein Eingriff in das Oberflächengewässer und Flächen mit 
Hochwassergefahren 

Prüferfordernis im Hinblick auf Sicherung der Grundwasser-
neubildung. 

 

Klima / Luft / Klimafolgen-
anpassung 

Eingriff in eher kleinteilig strukturiertes Offenlandbiotop mit 
eher geringer bis mäßiger Eingriffsintensität im Hinblick auf 
die Betroffenheit von angrenzenden Siedlungslagen 

 

Mensch / Gesundheit /  
Erholungsfunktion 

Keine Eingriffe in wesentliche funktionale Strukturen der sied-
lungsnahen Erholungsnutzung 

 

Landschaft / Landschafts- 
und Siedlungsbild 

Im Bereich oberhalb Kindergarten / Grundschule faktische In-
nenentwicklung. Im südwestlichen Teilbereich im Süden vor-
handene gute Einbindung durch das vorhandene Feldgehölz, 
im nördlichen Siedlungsrandbereich vorhandene Eingriffe in 
das Landschaftsbild der Siedlungsrandlage mit dem Erforder-
nis des Aufbaus einer grünordnerischen Randeinbindung. 

 

Kultur- und Sachgüter Keine Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern zu erkennen. 

 

 

 
  



Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen   
16. Änderung des Flächennutzungsplans 2017– Begründung Stand Vorentwurf 

 71 

 

4   Gesamtbeurteilung der Umwelterheblichkeit, Beurteilung aus städtebaulicher Sicht un-
ter Einbeziehung der Freiraumaspekte / städtebauliche und grünordnerische Empfeh-
lung für die verbindliche Bauleitplanung 

 

 

Die städtebauliche Entwicklung am Standort Brandstatt stellt einerseits eine bauliche Nutzung 
im Bereich der brachgefallenen Freiflächen oberhalb von Schule und Kindergarten im Sinne der 
Innenentwicklung dar und nutzt im Sinne einer kleinräumigen Arrondierung die vorhandene Er-
schließungsoption der bisherigen Sticherschließungen aus. Die Siedlungsentwicklung im Süd-
osten von Kleingartach wird hierüber sinnstiftend abgeschlossen. 

Das Konfliktpotenzial aus Umweltsicht wird in der Gesamtbeurteilung im Bereich der Nachnut-
zung der brach liegenden Teilflächen als gering und als durchschnittlich bis hoch für den westli-
chen / südwestlichen Teilbereich eingestuft. Relevant ist hier insbesondere das Angrenzen an 
die geschützte Feldhecke und die Lage des nordwestlichen Teilbereiches innerhalb der Gren-
zen des Landschaftsschutzgebietes. 

Prüfungsbedarf besteht im Hinblick auf die Überlagerung mit dem Landschaftsschutzgebiet (er-
forderliche Befreiung / Änderung) sowie auf den Immissionsschutz im Hinblick auf die angren-
zende Hofstelle. Zur grünordnerischen Einbindung wird der Erhalt der bestehenden Feldhecke 
(unter Einhaltung eines ausreichenden Abstandes zur Neubebauung und Aufbau eines ausrei-
chend dimensionierten vorgelagerten Saumstreifens) und der Aufbau einer grünordnerischen 
Randausbildung im Nordwesten empfohlen. 

 
  



Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen   
16. Änderung des Flächennutzungsplans 2017– Begründung Stand Vorentwurf 

 72 

Standort Weststadt IV / Kernstadt Eppingen 
 

0 Grundinformationen 

Stadt / Stadtteil  Stadt Eppingen / Stadtteil Kernstadt 

Flächengröße ca. 0,8 ha 

Vorhandene Realnutzung  Landwirtschaftliche Nutzung / ackerbauliche Nutzung 

Angestrebte bauliche Ent-
wicklung /  

Erweiterung / Flächentausch im Kontext der bereits als geplante ge-
werbliche Baufläche ausgewiesenen Baufläche Weststadt IV 

Bisherige Widmung FNP Geplante gewerbliche Baufläche, Fläche für Landwirtschaft, randli-
cher Verlauf Ölpipeline 

Beabsichtigte Nutzungsart Gewerbliche Bauflächen Planung, Flächen für Landwirtschaft (Flä-
chentausch) 

Lage in Luftbild 

 

 

Lage in Bestands FNP  
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1 Zielvorgaben und Restriktionen 

1.1 Zielvorgaben 

Regionalplan  
Heilbronn-Franken 

Randliche Lage zu einem Regionalen Grünzug, randlicher Verlauf 
Ölpipeline 

1.2 Natur-, Landschafts-, Gewässer- und Denkmalschutz 

Ausweisungen nach dem 
Naturschutzgesetz (NSG / 
LSG / ND / bes. gesch. 
Biotope)  

Keine Ausweisungen 

Natura 2000 – Gebiete 

(FFH-/Vogelschutz-
gebiete) 

Keine Ausweisungen 

Landesweiter 
Biotopverbund 

Keine Kernflächen / Kernräume / Suchräume des landesweiten 
Biotopverbunds betroffen. 

Geschützte  
Streuobstbestände 

Keine Gehölzbestände innerhalb des Standortes vorhanden 

Ausweisungen nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz 
(WSG/ HQS/ HWR/ ÜSG) 

Keine Ausweisungen 

Gewässer / 
Hochwasserschutz  
HQ100 / HQextrem 

Keine Oberflächengewässer vorhanden 

Ausweisungen nach dem 
Landeswaldgesetz 
(LWaldG) 

Keine Ausweisungen 

Ausweisungen nach dem 
Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 

Belange der Denkmalpflege wurden mit den Rettungsgrabungen 
2021/2022 abgearbeitet.  

 

1.3 Weitere Restriktionen 

Altlasten Keine Altlastendorte bekannt 

Immissionsschutz- 
rechtliche Aspekte 

Schallimmissionen durch Bundesstraße 293 und Brettener Straße, 
mögliche Schallimmissionen durch östlich angrenzendes Gewerbe 

Bei gewerblicher Ausweisung Beachtung des Aspekts des 
Betriebswohnens 
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2   Städtebau 

2.1 Grundinformationen 

Siedlungsstrukturelle Prä-
gung der Nachbarschaft / 
der Untersuchungsfläche 

Östlich angrenzend gewerbliche Bestandsbebauung des Gewerbe-
gebietes Weststadt mit relativ grobkörniger gewerblicher Bestands-
struktur 

Topografische Lage Nach Süden in Richtung der Elsenzaue hin abfallende Topografie 

Nah-/Fernwirkung Stark exponierte Lage gegenüber dem westlich angrenzenden offe-
nen Landschaftsraum und der Elsenzaue 

Lage zu Gemeinbedarfs-
einrichtungen, Auswirkun-
gen der Gebietsentwick-
lung auf die vorhandene 
soziale Infrastruktur 

Abgesetzt Lage zu Bildungs- und Betreuungseinrichtung  

Lage zu Nahversorgungs-
einrichtungen (tägl. Be-
darf) 

Großflächige Nahversorgungseinrichtung im Bereich der Kernstadt 
Eppingen in ca. 1km Entfernung 

2.2 Verkehrserschließung 

Erschließungsoptionen der 
Untersuchungsfläche MIV 

Unproblematische Anschlussoption über die Lohmühlstraße an die 
Westtangente Eppingen (L 1110) und weiter zum Knotenpunkt mit 
der B 293, nördliche Teilflächen direkt über den Knotenpunkt er-
schließbar 

 

Anbindung an den ÖPNV Anschluss an den schienengebundenen ÖPNV über Haltestelle Ep-
pingen-West in ca. 1,2km Entfernung. Lage der nächsten Bushalte-
stelle an der Brettener Straße (Eppingen-Krankenhaus) 

 

Anbindung an Fuß- und 
Radwegenetz 

Anbindung über Sulzfelder Weg in Richtung Eppingen Kernstadt so-
wie an den Elsenztal-Radweg 

 

2.3 Ver- und Entsorgung, Energieeffizienz 

Kanalnetz, Ver- und Ent-
sorgung 

Regenwasser in Elsenz, Schmutzwasser in Bestandskanalisation 
Lohmühlstraße  

 

 

Außenwasser Aufgrund der oberliegenden Bestandssituation des Knotenpunkts mit 
der B 293 nur eingeschränkte Problemlagen mit Außengebietswas-
ser 

 

Ausrichtung der Untersu-
chungsfläche / Energieeffi-
zienz 

Aufgrund der Südorientierung der Hangflächen zur Elsenz hin opti-
male Voraussetzungen zur Nutzung solarer Energie  
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3 Umwelt 

3.1 Bestandsaufnahme  

Nutzungs-/ Biotoptypen Intensive ackerbauliche Nutzung auf großen Schlägen 

Einschätzung Habitatpo-
tenzial für europarechtlich 
geschützte Arten 

Vorhandenes Potenzial an Offenlandbrütern, Herausschieben der 
Gebäudekulisse, Prüfbedarf 

Geologie Im gesamten Gebiet Schluff, schwach feinsandig, meist kalkreich, 
porös, ungeschichtet, gelblich; oberflächennah z. T. entkalkt, ver-
lehmt und braun (Lösslehm, mit Übergängen zu Fließerde) 

Boden Im gesamten Gebiet Parabraunerde aus würmzeitlichem Löss 

Landwirtschaftliche  
Bedeutung 
Flurbilanz 2022  
und Flächenbilanz 

Flurbilanz 2022: Gesamte Fläche Vorrangflur (hier jedoch zu be-
rücksichtigen, der gesamte offene Kraichgaubereich der Stadt Ep-
pingen ist als Vorrangflur dargestellt!). 

Flächenbilanz: Vorrangfläche I 

Grundwasser Lage in der hydrogeologischen Einheit von Gipskeuper und Unter-
keuper 

Oberflächengewässer Keine Oberflächengewässer innerhalb oder angrenzend an den 
Standort vorhanden 

Hochwasserschutz Keine Oberflächengewässer innerhalb oder angrenzend an den 
Standort vorhanden 

Klima / Luft / Klimafolgen-
anpassung 

Räumlich den weitläufig strukturierten landwirtschaftlichen Flächen 
westlich von Eppingen zuzuordnendes Offenlandbiotop mit Bedeu-
tung zur Kaltluftentstehung und den Abfluss, jedoch im Hinblick auf 
die Kleinteiligkeit der Fläche im Kontext des gesamten Einzugsbe-
reichs der Elsenzaue nur untergeordneter Bedeutung für die Be-
standssiedlungsflächen der Kernstadt von Eppingen. 

Landschaft / 
Erholungsfunktion 

Vorhandene Wegebeziehung des Sulzfelder Wegs besitzt eine 
wichtige Funktion als vernetzendes Wegeelement in der siedlungs-
nahen Erholungsnutzung. Darüber hinaus keine für die siedlungs-
nahe Erholungsnutzung bedeutsamen Einrichtungen vorhanden 

Kultur- und Sachgüter Vorhandene Ölleitungstrasse wie auch Wasserhauptleitung verlau-
fen randlich zum Standort, darüberhinausgehend keine Kultur- und 
Sachgüter vorhanden  
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3.2 Eingriffs-/ Konfliktschwerpunkte (Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes) 

Biotoptypenkomplexe / Bi-
otopstrukturen / Biotopver-
bund 

Die vorgesehene Änderung des Flächennutzungsplans am 
Standort Weststadt IV beinhaltet letztlich nur einen Flächen-
tausch und eine kleinteilige quantitative Vergrößerung der be-
reits im Flächennutzungsplan enthaltenen Baufläche. 

Die Änderung umfasst im Hinblick auf das Schutzgut Arten 
und Biotope vor dem Hintergrund der intensiven ackerbauli-
chen Nutzung nur ein geringes Konfliktpotenzial. Kein Eingriff 
in Kernflächen / Kernräume des landesweiten Biotopverbunds. 

 

Artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial 

Das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial ergibt sich aus der 
offenen ackerbaulichen Struktur, jedoch mit einer Kulissenbil-
dung ausgehend von der gewerblichen Bebauung mit Poten-
zial für Offenlandbrüter. Das artenschutzrechtliche Konfliktpo-
tenzial ist verbunden mit einem entsprechenden Prüfbedarf 
als bewältigbar anzusehen  

 

Boden Eingriff in hochwertige Bodenstrukturen  

Landwirtschaft Eingriff in für die Landwirtschaft Wert gebende Wirtschaftsflä-
chen mit hohen Bodenbonitäten 

 

Oberflächengewässer / 
Hochwasserschutz / 
Grundwasser 

Kein Eingriff in das Oberflächengewässer und Flächen mit 
Hochwassergefahren 

Prüferfordernis im Hinblick auf Sicherung der Grundwasser-
neubildung 

 

Klima / Luft / Klimafolgen-
anpassung 

Eingriff in ein Offenlandklimatop mit Bedeutung für die angren-
zenden Siedlungslage, jedoch vor dem Hintergrund des in der 
Änderung vorgesehenen Flächentauschs, der nur geringfügi-
gen quantitativen Erweiterung der bereits im Flächennut-
zungsplan enthaltenen gewerblichen Baufläche und der 
Größe des Gesamteinzugsbereiches nur geringfügiges Kon-
fliktpotenzial. 

 

Mensch / Gesundheit /  
Erholungsfunktion 

Keine Eingriffe in wesentliche funktionale Strukturen der sied-
lungsnahen Erholungsnutzung, die fußläufige Anbindung des 
Sulzfelder Weges ist im Kontext der Entwicklung der Fläche 
Weststadt IV als wichtige Wegeverbindung aufrechtzuerhal-
ten. 
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Landschaft / Landschafts- 
und Siedlungsbild 

Bereits durch die im Flächennutzungsplan enthaltene geplante 
gewerbliche Baufläche Weststadt IV wird der gewerblich ge-
prägte Siedlungsrand mit entsprechender Vorbelastung auf 
das Landschaftsbild spornartig weiter nach Westen mit einer 
entsprechenden Eingriffswirkung in das Landschaftsbild her-
ausgeschoben. Die geplante Änderung wird hier an der Inten-
sität der Eingriffswirkung nichts verändern. 

 

Kultur- und Sachgüter Keine Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern zu erkennen. 

 

 

 
 

 

4   Gesamtbeurteilung der Umwelterheblichkeit, Beurteilung aus städtebaulicher Sicht un-
ter Einbeziehung der Freiraumaspekte / städtebauliche und grünordnerische Empfeh-
lung für die verbindliche Bauleitplanung 

 

 

Die geplante gewerbliche Entwicklung Weststadt IV ist bereits im Flächennutzungsplan enthal-
ten, die Änderung stellt lediglich im Hinblick auf den Verlauf der Ölleitungstrasse und den As-
pekt des erforderlichen Herausschiebens der Wendesituation an der Lohmühlstraße eine wirt-
schaftlich Sinnstiftende Optimierung der Angrenzung der geplanten gewerblichen Baufläche 
dar. Die zukünftige Bebauung wird sich hier einerseits an der Körnung des bestehenden Ge-
werbegebietes orientieren. Am Nordrand besteht zudem die Option der Orientierung auf den 
Knotenpunkt mit der B 293 und damit auch die Situation einer Auftaktsituation zur Stadt Eppin-
gen am Knotenpunkt.  

Das Konfliktpotenzial aus Umweltsicht wird in der Gesamtbeurteilung als durchschnittlich einge-
stuft. Da es sich bei der Entwicklung des gewerblichen Baufläche Weststadt IV aufgrund der 
Lage des regionalen Grünzuges um eine abschließende Siedlungsentwicklung handelt, bedarf 
es zu den Rändern des Standortes einer guten raumbildenden und dann auch abschließenden 
grünordnerischen Einbindung. 

 

 

 

Stuttgart, den 12.02.2024  Eppingen, den 12.02.2024 

Netzwerk für Planung und Kommunikation  Geschäftsbereich  

 Dipl.-Ing. Thomas Sippel  Städtebauliche Entwicklung 
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